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Präambel 
 
Auf Grund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) beschließt der 
Stadtrat der Stadt Annaberg-Buchholz diesen vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Tan-
nenweg“, bestehend aus Planzeichnung (Teil A) und Textteil (Teil B), Vorhaben- und Er-
schließungsplan (Teil C) und Vorhabenbeschreibung (Teil D), als Satzung. Die Begrün-
dung wird vom Stadtrat gebilligt. 
 
Teil I: Grundlagen 
1 Räumlicher Geltungsbereich des Bebauungsplanes 

1.1 Lage, Abgrenzung und Größe 

 
Das Plangebiet befindet sich in Annaberg-Buchholzer Ortsteil Geyersdorf und schließt sich 
südlich an die vorhandene Wohnbebauung an.  
 
Das Plangebiet wird folgendermaßen begrenzt:  
 
-im Norden durch die vorhandene Wohnbebauung des Eschenweges,  
-im Osten durch ein Waldgrundstück,  
-im Süden durch Ackerland,  
-im Westen durch die vorhandene Wohnbebauung des Eschen- bzw. Birkenweges.  
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst eine Fläche von ca. 5.425 m².  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lage des Plangebietes (Quelle: Staatsbetrieb Geobasisinformation u. Vermessung Sachsen)  
 

1.2 Geltungsbereich des Bebauungsplanes  
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Das Plangebiet des Bebauungsplanes umfasst die Fläche des Flurstücks 452/21; 452/20 
sowie eine Teilfläche des Flurstückes 448/13 der Gemarkung Geyersdorf. 
 
Auf Grund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) beschließt der Stadtrat der Stadt 
Annaberg-Buchholz diesen vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Tannenweg“, bestehend aus Planzeich-
nung (Teil A) und Textteil (Teil B), Vorhaben- und Erschließungsplan (Teil C) und Vorhabenbeschreibung 
(Teil D), als Satzung. Die Begründung wird vom Stadtrat gebilligt. 
 

 
 
Flurkarte (Quelle: Vermessungsbüro Heubach)  
 

1.3 Geländeverhältnisse, Topographie  

Der Geltungsbereich liegt im Naturraum „Sächsisches Bergland und Mittelgebirge“. Mor-
phologisch liegt das Plangebiet auf einem flach in Richtung Nord einfallenden Hang. Die 
Geländebeschaffenheit ist dementsprechend eine Hanglage mit einem Gefälle Richtung 
Nordosten. Innerhalb des Plangebietes besteht von Nordost nach Südwest ein Höhenun-
terschied von ca. 4 m. 
Karte 10 des Regionalplanes Chemnitz-Erzgebirge weist das Stadtgebiet Annaberg-
Buchholz als Gebiet mit unterirdischen Hohlräumen, Hohlraumgebiet entsprechend § 2 
SächsHohlrVO, aus.  
 

1.4 Derzeitige Nutzungsstruktur des Bebauungsplange biets  

Das Plangebiet wird nördlich und westlich durch Wohngebäude begrenzt. Südlich grenzen 
Acker bzw. Wiesenflächen, östlich eine Waldfläche sowie eine kleine Gebäudeansamm-
lung im Außenbereich an. Am nördlichen Rand des Plangebiets verläuft der Tannenweg, 
der die Zufahrt für die bestehenden Gebäude im Außenbereich östlich des Plangebiets 
darstellt. Der Weg ist derzeit straßenrechtlich nicht öffentlich gewidmet. Der restliche, flä-
chenmäßig überwiegende Teil des Plangebiets wird gegenwärtig intensiv landwirtschaft-
lich als Ackerfläche genutzt. 
Die Zufahrt zum Plangebiet erfolgt vom Eschenweg über den Tannenweg.  
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1.5 Nutzungsstruktur in der Umgebung  

Der Standort befindet sich am westlichen Rand des Ortsteils Geyersdorf. Das Plangebiet 
ist umgeben von Wohnbebauung und Waldflächen.  
Die Umgebung des Standortes ist allgemein durch eine Wohnbebauung mit Ein- und 
Mehrfamilienhäusern geprägt. Der nächste Lebensmittelmarkt befindet sich an der Geyer-
sdorfer Hauptstraße in ca. 670 m Entfernung. Weitere Einkaufsmöglichkeiten befinden 
sich im Zentrum von Annaberg und in der Adam-Ries-Passage. Diese können fußläufig 
oder mit dem Stadtverkehr erreicht werden. Das Erzgebirgscenter befindet sich in einer 
Entfernung von zwei Kilometern. Das Plangebiet ist daher gut Wohnstandstandort geeig-
net.  
 

1.6 Besitz- und Eigentumsverhältnisse  

Eigentümer des Flurstücks 452/21 ist die REAL MASSIVBAU GmbH.  
Eigentümer der Flurstücke 448/13 und 452/20 ist die Stadt Annaberg-Buchholz. 
 

1.7 Altlasten  

Die Flurstücke sind nicht im Sächsischen Altlastenkataster als Altlastenverdachtsfläche 
gemäß § 2 (6) BBodSchG vom 17.03.1998 i.V.m. §3 (1) BBodSchG vom 12.07.1999 regis-
triert. Es besteht kein Altlastenverdacht.  
 
Kampfmittel  
Die aktualisierte Kampfmittelbelastungskarte Stand Juni 2022 für den Erzgebirgskreis 
wurde der Stadt seitens des SG Polizei- und Gewerberecht des Landratsamts Erzgebirgs-
kreis im Rahmen der Zuständigkeit als Ortspolizeibehörden für die Bearbeitung von Anfra-
gen zur Kampfmittelbelastung zur Verfügung gestellt. Für das Plangebiet sind keine Belas-
tungen verzeichnet. 
 
Bodenschutz 
Das Plangebiet mit einer Fläche von ca. 5.425 m² wird derzeit überwiegend als Ackerland 
intensiv landwirtschaftlich genutzt. Vorgesehen sind die Errichtung eines Doppelhauses 
mit Garagen, ein Mehrfamilienhaus mit 9 WE und einer Tiefgarage, zwei freistehende Ga-
ragen und sechs Pkw-Stellplätze sowie ein Kinderspielplatz.  
 
Nach den in der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung neue Fassung ab 
01.08.2023 (BBodSchV n. F.) für den Wirkungspfad „Boden – Mensch“ benannten Nut-
zungsarten ist für das Plangebiet grundsätzlich die Nutzung „Wohngebiet“ (einschließlich 
Hausgärten) sowie „Kinderspielflächen“ zu beachten.   
 
Der Geltungsbereich liegt innerhalb eines Gebietes mit geogen-bergbaubedingt erhöhten 
Arsen- und Schwermetallbelastungen. Hierbei ist nach dem Kartenwerk des unmittelbar 
angrenzenden Bodenplanungsgebietes /1/ mit Arsengehalten < 150 mg/kg im Oberboden 
und < 105 mg/kg im Unterboden zu rechnen.   
 
Für die Nutzungsart „Wohngebiet“ (einschließlich Hausgärten) ist gemäß der Anlage 2, 
Tabelle 4 der BBodSchV n. F. in Bezug auf den direkten Kontakt und die Aufnahme von 
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belastetem Bodenmaterial durch den Menschen (Wirkungspfad „Boden – Mensch“) ein 
Prüfwert für Arsen in Höhe von 50 mg/kg festgelegt (für Kinderspielflächen gilt für Arsen 
ein Prüfwert von 25 mg/kg).   
 
Die für den Bereich des Plangebietes in /1/ ausgewiesenen Arsengehalte im Oberboden 
können für die genannten Nutzungsarten den jeweiligen Prüfwert gemäß o. g. Anlage 2 
der BBodSchV n. F. somit überschreiten.   
 
Die Bodenbelastungskarten /1/ sind in der Regel nur für natürliche, gewachsene Böden 
anwendbar. Bei vorhandenen Bodenauffüllungen (einschließlich Mutterboden) ist die Gül-
tigkeit der o. g. Ausführungen zu den Arsengehalten im gewachsenen Oberboden nicht 
gesichert. In Auffüllungen aus standortfremdem Bodenmaterial können abweichende 
Stoffgehalte auftreten.   
 
Da bis dato noch keine Bodenuntersuchungen vorliegen ist davon auszugehen, dass im 
Bereich der landwirtschaftlich genutzten Flächen (Flurstücks 452/21 sowie Teilfläche des 
Flurstückes 448/13 der Gemarkung Geyersdorf) Mutterboden (humoser Oberboden) vor-
handen ist. Es liegen jedoch noch keine Kenntnisse vor, ob es sich hierbei um den geogen 
gewachsenen Boden handelt.  
 
Der Geltungsbereich grenzt unmittelbar an Flächen an, für die Maßnahmekarten, u. a. für 
Wohngebiete und Kinderspielflächen, vorliegen /1/. Diese Karten werden aufgrund ihrer 
unmittelbaren räumlichen Nähe zur Bewertung des Standortes herangezogen.  
 
Für Wohngebiete werden diese benachbarten Flächen als grüne Teilflächen ausgewiesen, 
womit ein Verdacht auf eine schädliche Bodenveränderung für eine Nutzung als „Wohn-
gebiet“ als ausgeräumt gilt.  
 
Für „Kinderspielflächen“ werden die benachbarten Flächen als gelbe Teilflächen darge-
stellt. Somit ist für eine Nutzung als Kinderspielflächen der Verdacht auf eine schädliche 
Bodenveränderung noch nicht vollständig ausgeräumt. Demnach können bei derzeitigem 
Kenntnisstand die gebietsbezogen vorliegenden Anhaltspunkte für eine schädliche Boden-
veränderung bezüglich der Nutzung als Kinderspielflächen gemäß § 2 Abs. 3 Bundes-
Boden-schutzgesetz (BBodSchG) nicht ausgeräumt werden.  
 
Der Prüfwert gilt auf Kinderspielflächen für einen Kontaktbereich bis in 10 cm bzw. 30 cm 
Tiefe (0 -10 cm Kontaktbereich für orale und dermale Schadstoffaufnahme, 30 cm ent-
spricht der durchschnittlichen Mächtigkeit aufgebrachter Bodenschichten und der maximal 
von Kindern erreichbaren (Grab-)Tiefe). 
 

1.8 Denkmalschutz 

Aus denkmalpflegerischer Sicht bestehen keine Einwände zum Vorhaben. Im Textteil der 
Satzung wird darauf hingewiesen, dass Bodenfunde gemäß §20 SächsDSchG bei der 
Denkmalschutzbehörde meldepflichtig sind. 
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1.9 Plangrundlage  

Die Plangrundlage bildet die Flurkarte des Vermessungsbüros Heubach vom 18.02.2022.  
 

1.10 Verfahren  

Die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans erfolgt auf Antrag des Vorha-
benträgers in enger Abstimmung mit der Großen Kreisstadt Annaberg-Buchholz.  
Im Plangebiet sind nur Nutzungen zulässig, die im allgemeinen Wohngebiet nach § 3 
BauNVO zulässig sind und zu denen sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag 
verpflichtet.  
Bezüglich der begonnen Planung nach §13b BauGB wird auf das Urteil vom 18.07.2023 
des Bundesverwaltungsgerichtes verwiesen, wonach § 13b BauGB mit dem Unionsrecht 
unvertretbar ist (4 CN 3,22). Somit müssen alle noch nicht abgeschlossenen Verfahren 
nach § 13b eingestellt bzw. in das „Regelverfahren“ der Bebauungsplanung gemäß § 1 ff 
BauGB überführt werden. 
Die erforderliche frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB erfolg-
te in der Zeit vom 08.08.2023 bis einschließlich 07.09.2023. Die Träger öffentlicher Belan-
ge (TÖB) wurden mit Schreiben vom 30.06.2023 gemäß § 4 Abs. 1 BauGB über das Vor-
haben Informiert und zur Abgabe ihrer Stellungnahme aufgefordert.  
 
Bekanntmachung und Satzungsbeschluss § 10 Abs. 3 BauGB 
Der Bebauungsplan ist mit der Begründung und der zusammenfassenden Erklärung nach 
§ 10a Absatz 1 zu jedermanns Einsicht bereitzuhalten; über den Inhalt ist auf Verlangen 
Auskunft zu geben. In der Bekanntmachung ist darauf hinzuweisen, wo der Bebauungs-
plan eingesehen werden kann. Mit der Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft. 
Die Bekanntmachung tritt an die Stelle der sonst für Satzungen vorgeschriebenen Veröf-
fentlichung. 
 

2 Höherrangige und überörtliche Planungen  

2.1 Raumordnung, Landes- und Regionalplanung  

2.1.1 Landesentwicklungsplan 

Die Stadt Annaberg-Buchholz ist im Landesentwicklungsplan 2013 (LEP 2013), der als 
Rechtsverordnung am 12.07.2013 beschlossen wurde, als Mittelzentrum im Verdichtungs-
raum Chemnitz – Zwickau (Karte 1 Raumstruktur) dargestellt. Durch die Stadt verläuft die 
überregionale Verbindungs- und Entwicklungsachse Chemnitz, Annaberg-Buchholz, 
Karlsbad, Pilsen im Zuge der B95.  
 

2.1.2 Regionalplan 

Regionalplan Chemnitz - Erzgebirge 
Der Regionale Planungsverband Chemnitz-Erzgebirge hat am 4. Juni 2008 die Satzung 
über die Fortschreibung des Regionalplanes Chemnitz-Erzgebirge – mit Ausnahme der 
Teilfortschreibungen „Regionale Vorsorgestandorte“ und „Plansätze zur Nutzung der 
Windenergie“ – beschlossen.  
Das zuständige Staatsministerium des Innern hat mit Bescheid vom 10. Juli 2008 die Ziele 
und Grundsätze der beschlossenen Fortschreibung des Regionalplanes für die Planungs-
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region Chemnitz-Erzgebirge im Benehmen mit den berührten Staatsministerien gemäß § 9 
Abs. 1 SächsLPIG genehmigt, sodass die Gesamtfortschreibung am 31.07.2008 in Kraft 
getreten ist.  
Die Stadt Annaberg-Buchholz ist in den Karten 1 und 7 – Raumkategorien und Siedlungs-
struktur als Mittelzentrum im Verdichtungsraum auf der regionalen Achse mit Verbindungs- 
und Entwicklungsfunktion Chemnitz – Annaberg-Buchholz – Karlovy Vary/Plzeň (Tsche-
chische Republik) ausgewiesen.  
 
G 2.1.6  
Die Entwicklung der Raumstruktur im Erzgebirge soll insbesondere in den Kreisen Anna-
berg und Mittleres Erzgebirge auf den Erhalt und die Revitalisierung als Wirtschafts- und 
Kulturraum sowie auf die verstärkte touristische Nutzung und den Wintersport gerichtet 
sein. Dabei soll die Ausgleichs- und Ergänzungsfunktion des Erzgebirges für den Verdich-
tungsraum berücksichtigt werden.  
Mit einer Verbesserung der grenzüberschreitenden Verkehrsverbindungen sollen der Leis-
tungsaustausch, die Zusammenarbeit und die persönlichen Kontakte mit dem nordböhmi-
schen Bezirk Usti und dem westböhmischen Bezirk Karlovy Vary verstärkt werden.  
 
G 2.6.5  
Im Rahmen der allgemeinen Siedlungsentwicklung der Region in Anwendung von § 1a 
Abs. 1 BauGB sowie unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung und des 
Nachhaltigkeitsgebots sollen Flächen sparende Bauformen bevorzugt werden.  
 Planung eines Doppelhauses sowie eines Mehrfamilienhauses 
 
G 2.6.11 
Die Weiterentwicklung der Siedlungen soll bei der kommunalen Planung verstärkt nach 
kinder- und familienfreundlichen Kriterien erfolgen, aber auch den wachsenden Anteil alter 
Menschen hinreichend berücksichtigen. 
 Schaffung von Wohnraum in ruhiger, naturnaher Lage für Familien und Paare. Durch 
den barrierefreien Zugang zur Wohnung auch nutzbar für ältere Personen.  
 
G 2.6.13 
Beim Erhalt, Um- und Rückbau von Siedlungen soll auf die Wechselbeziehung von Orts- 
und Landschaftsbild einschließlich Bewahrung wichtiger Sichtachsen sowie auf eine an-
sprechende Ortsrandgestaltung geachtet werden. 
 Die Gebäudeeinordnung sowie die Gebäudehöhe unterbrechen keine wichtigen 
Sichtachsen z.B. auf den Pöhlberg. Zwischen den Baugebiet „Tannenweg“ und dem Pöhl-
berg befindet sich im Bestand, in einer Entfernung von i.M. 500 m, die Pöhlbergsiedlung 
welche sich höhenmäßig in etwa zwischen dem Tannenweg und dem Pöhlberg einordnet.   
 Die Äußere Grenze des Baugebietes welches in dieser Stelle gleichzeitig den Ortsrand 
darstellt wird mit einem Hausgarten einschl. einer Streuobstwiese gestaltet. 
 
G 2.6.14  
Die regionalen Besonderheiten der historischen Siedlungslandschaft und die baukulturelle 
Identität der Siedlungen wie die erzgebirgischen Dachlandschaften sollen in ihrer Eigenart 
erhalten bleiben. 
 Bei den Gebäuden werden ortstypische Satteldachformen mit dunklen Bedachungen 
festgelegt. 
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Z 3.1.10  
In den Schwerpunktgebieten für die Strukturanreicherung sollen der Bestand an Flurge-
hölzen, wie Baumreihen, Alleen, Hecken, Einzelgehölzen, Feldholzinseln und Streuobst-
wiesen sowie weiteren ökologisch relevanten Kleinstrukturen (z. B. Säume) entlang von 
Wegen, Straßen, Gewässern, Reliefstrukturen und Nutzungsgrenzen unter Berücksichti-
gung von Verbundgesichtspunkten erhöht werden.  
 Durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung (Acker) herrscht im Plangebiet eine ar-
tenarme Vegetation vor. Erhaltenswerter Baumbestand existiert innerhalb der Wohnge-
bietsfläche nicht.  
 Im vorliegenden Entwurf werden Festsetzungen zur Grünordnung getroffen. Diese sind 
die Anlage einer Grünfläche auf 2.214 m² mit Pflanzung eines Baumes je angefangene 
450 m² Grundstücksfläche. Der BPL gibt vor, dass anzulegende Grünflächen mit Gehölz-
pflanzungen zu versehen sind.  
 Für standortgerechte Neuanpflanzungen wurde eine Artenliste empfohlen. Dadurch 
wird eine gute grünordnerische Einbindung des Wohngebiets erzielt.  
 Durch die Bepflanzung und Begrünung in den Grundstücken wird die Artenvielfalt im 
Gebiet erhöht. 
 
Z 3.3.2  
In den in Karte 5.1 ausgewiesenen Gebieten mit besonderer potenzieller Erosionsgefähr-
dung ist darauf hinzuwirken, dass der Bodenerosion durch pflanzenbauliche Maßnahmen, 
landschaftsangepasste Anreicherung mit gliedernden Flurelementen und durch eine erosi-
onshemmende Schlageinteilung sowie ggf. auch durch kulturtechnische Maßnahmen vor-
gebeugt wird. Es ist darauf hinzuwirken, dass besonders gefährdete Hanglagen und be-
sonders gefährdete Abflusssenken nicht als Acker, sondern als Grünland genutzt, hoch-
gradig erosionsgefährdete Flächen, insbesondere Steilhänge, unter Beachtung von Be-
langen des Naturschutzes und der Landschaftspflege aufgeforstet werden und dass bei 
Baumaßnahmen Vorsorge gegen Erosionsschäden getroffen wird.  
 Die private Grünfläche hangseitig ist in diesem Zusammenhang zeitnah und ausrei-
chend zu begrünen. Eine entsprechende Geländemodelierung am südlichen Ende des 
Baugebietes soll die Unterlieger vor möglichen Erosionsschäden schützen.  
 
Z 3.3.3 
In den in Karte 5.1 ausgewiesenen Gebieten mit besonderer potenzieller Erosionsgefähr-
dung sollen in den kommunalen und fachlichen Plänen flächenkonkret vorsorgende Maß-
nahmen des Erosionsschutzes vorgesehen werden.  
 
G 3.3.4  
Durch die bevorzugte Inanspruchnahme baulich bereits vorbelasteter Böden, eine flä-
chensparende Bauweise, durch die Vermeidung überdimensionierter versiegelter Freiflä-
chen, durch den Rückbau un- oder untergenutzter versiegelter Bereiche und durch einen 
hohen Grünflächenanteil baulicher Freiflächen soll der Versiegelungsgrad minimiert wer-
den. Unvermeidbare Flächenbefestigungen sollen unter Beachtung baulicher Erfordernis-
se in möglichst weitgehend wasserdurchlässiger Bauweise erfolgen (Fuß- und Radwege, 
Park- und Hofflächen usw.), soweit dem keine Wasserschutzbelange entgegenstehen. 
Durch Versiegelung anfallendes nicht verunreinigtes Niederschlagswasser soll vorzugs-
weise vor Ort zur Versickerung gelangen können.  
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 Möglichkeiten zur Minimierung der Bodenversiegelung sind in die Planung eingeflos-
sen. So wurden für die PKW-Stellplätze wasserdurchlässige Beläge festgesetzt.  
Durch die Umsetzung der Planung kommt es vorhabenbedingt zu einer Erhöhung der voll-
versiegelten Flächen. Der unversiegelte Flächenanteil nimmt ab. Ausgehend von der Flä-
chengröße des Plangebietes sind die Auswirkungen insgesamt gering. 
 Die Neuanlage von ca. 2.200 m² Grünfläche beeinflusst die Sickerfähigkeit sowie die 
Regenwasserrückhaltung positiv. 
 
G 3.3.5  
Bei Baumaßnahmen sollen Verdichtung, Verschlämmung, Erosion und Fremdstoffeintrag 
möglichst gering und in räumlich engen Grenzen gehalten sowie nach Beendigung der 
Maßnahmen wieder weitestmöglich beseitigt werden. Bodenaushubmaterial soll möglichst 
direkt im Baugebiet erneut eingesetzt oder anderenfalls der ökologisch hochwertigsten 
Verwendung zugeführt werden.  
 Das durch die Baumaßnahme gewonnene Bodenmaterial wird Vor-Ort zur Geländere-
gulierung eingesetzt. 
 
G 3.4.1  
Siedlungsflächen und Freiraum sollen so gestaltet und entwickelt werden, dass sie die 
bioklimatischen und lufthygienischen Bedingungen im Siedlungsraum positiv beeinflussen. 
Dazu sollen 
• siedlungsnahe Freiflächen, in denen bodennahe Kaltluft entsteht und in den Siedlungs-

raum abfließt, funktionsfähig und emissionsarm erhalten werden,  
• Siedlungsrandbereiche, die für den Zutritt von bodennaher Kaltluft und von Frischluft be-

deutsam sind, frei von abriegelnder Bebauung bleiben sowie  
• Bereiche innerhalb der Siedlungen und am Siedlungsrand, die der Verminderung von 

Luftverunreinigungen dienen,  
in ihrer Funktionsfähigkeit gesichert und entwickelt sowie erweitert werden (klimawirksame 
Vegetationsstrukturen, insbesondere Wald). 
 Für das Baugebiet sind kein Vorbehaltsgebiet Kaltluft ausgewiesen. 
 
Regionalplan Chemnitz 
Die in dem Regionalplan Region Chemnitz in Aufstellung befindliche Ziele der Raumord-
nung als sonstige Erfordernisse der Raumordnung nach §4 (1) ROG in Abwägungs- oder 
Ermessensentscheidungen sind zu berücksichtigen. 
 
Karte 8 „Kulturlandschaftsschutz“ liegt der Geltungsbereich des Vorhabenbezogenen 
Baubauungsplanes im Vorranggebiet Historische Kulturlandschaften besonderer Eigenar-
ten „Anhöhen von Markersbach bis Annaberg-Buchholz“. Die auf einer Sichtachse befind-
lichen Anhöhen Pöhlberg, Scheibenberg und das Pumpspeicherwerk Markersbach definie-
ren die besondere Eigenart dieses Kulturlandschaftsraumes. Alle drei Erhebungen sind 
aufgrund des Höhenunterschiedes zum Umland trotz ihrer teils dichten Bewaldung deut-
lich erkennbare Landmarken. 
 
G 2.1.2.1 
Die Landschaften der Region sollen in ihrer naturraumtypischen Struktur mit ihren charak-
teristischen Nutzungsformen und –strukturen sowie ihren spezifischen Orts- und Land-
schaftsbildern erhalten werden. Ihre Identität und Verschiedenartigkeit sollen bewahrt, die 
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landschaftliche Attraktivität insgesamt weiter erhöht werden. 
 Das Plangebiet liegt außerhalb der definierten Sichtachse. Im Steckbrief 11 zum Regi-
onalplan Chemnitz sind keine Hinweise enthalten welche auf das Vorhaben Einfluss neh-
men. 
 
Karte 9 „Bereiche der Landschaft mit besonderen Nutzungsanforderungen“ liegt der Gel-
tungsbereich in einem Gebiet mit besonderer potenzieller Wassererosionsgefährdung des 
Ackerbodens, in einem Bereich mit besonderen Anforderungen an den Grundwasser-
schutz und in einem Gebiet zur Erhaltung und Verbesserung des Wasserrückhaltes. 
 
Z 2.1.5.3 
In den in Karte 9 „Bereiche der Landschaft mit besonderen Nutzungsanforderungen“ fest-
gelegten Gebieten mit besonderer potenzieller Wassererosionsgefährdung ist darauf hin-
zuwirken, dass der Bodenerosion durch acker- und pflanzenbauliche Maßnahmen, land-
schaftsangepasste Anreicherung mit gegliederten Flurelementen und durch eine erosions-
hemmende Schlageinteilung sowie ggf. auch durch Kulturtechnische Maßnahmen vorge-
beugt wird. 
Besonders gefährdete Steillagen und besonders gefährdete Abflussbahnen sollen nicht 
als Acker, sondern vorrangig als Grünland genutzt werden bzw. aufgeforstet werden. Bei 
Baumaßnahmen ist auf eine Vorsorge gegen Erosionsschäden hinzuwirken. 
 Gestaltung der festgesetzten Grünfläche vorrangig als Rasenfläche mit Baumpflanzun-
gen. Befestigung der Zufahrten und Stellplätze mit z.T. wasserdurchlässigen Oberflächen. 
Mit der Realisierung des Bauvorhabens geht eine Reduzierung von bodenerosionsgefähr-
deter Ackerfläche einher. Durch die Steillage vorhandene Abflussbahnen werden durch 
sollen durch eine entsprechende Geländemodellierung am südlichen Ende des Vorhabens 
unterbrochen werden. Durch die Anlage von Rasenflächen einschl. Bepflanzung wird ein 
natürlicher Regenrückhalt nebst Speicherung geschaffen. 
 
Z 2.1.5.4 
In den in Karte 9 „Bereiche der Landschaft mit besonderen Nutzungsanforderungen“ fest-
gelegten Gebieten mit besonderer potenzieller Wassererosionsgefährdung sollen in den 
kommunalen und fachlichen Plänen flächenkorrekt vorsorgende Maßnahmen des Erosi-
onsschutzes getroffen werden. 
 
Z 2.2.1.4 
In den Bereichen mit besonderen Anforderungen an den Grundwasserschutz soll die 
durch Stoffeinträge bedingte Beeinträchtigung des Grundwassers verringert werden. 
Die Empfindlichkeit der Grundwasservorkommen gegenüber Schadstoffeinträgen sowie 
der Beeinträchtigung der Grundwasservorkommen, insbesondere der Grundwasserneubil-
dung, durch die Folgen des Klimawandels ist durch angepasste Bewirtschaftungsformen 
und Nutzungen Rechnung zu tragen. 
 Im Bereich des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist mit keiner Beeinträchtigung 
des Grundwassers durch Stoffeinträge zu rechnen. Belastetes Abwasser wird schadlos 
zur Kläranlage abgeführt. Im Bereich der Park- und Zufahrtsflächen ist ebenfalls eine 
schadlose Versickerung möglich. Nur überschüssiges Wasser fließt über den Regenwas-
serkanal ab.  
 Da im Bereich der Grünfläche versickerte und gespeicherte Wasser steht der Grund-
wasserneubildung zur Verfügung.  
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 Durch die mit dem Bauvorhaben einhergehende Verringerung von Ackerfläche redu-
ziert sich auch die Fläche mit Eintrag von Dünger und Pflanzenschutzmitteln in das 
Grundwasser. 
 
Karte 11 „Sanierungsbedürftige Bereiche der Landschaft“ liegt der Geltungsbereich inner-
halb eines Gebietes mit Anhaltspunkten oder Belegen für schädliche Bodenveränderun-
gen. 
 
G 2.1.5.5 
Als Vorsorge-, Anpassungs- bzw. Sanierungsmaßnahmen sollen, soweit das im konkreten 
Fall erforderlich und sinnvoll ist, 
- im Rahmen der Bauleitplanung eine gefährdungsmindernde Nutzungsverteilung ange-
strebt, d.h. sensible Bodennutzungen, wie Kinderspielplätze, Sport- und Kleingartenanla-
gen in weniger belasteten Bereichen eingeordnet, 
- in belasteten Baugebieten Vorsorgemaßnahmen, Flächenversiegelung, Bodenabde-
ckung mit bindigem Material, Oberbodenaustausch oder langfristig bodenstabilisierende 
Begrünung vorgesehen, 
- der bei Baumaßnahmen anfallende belastete Bodenaushub minimiert und unter Berück-
sichtigung möglicher Nutzungskonflikte maximal innerhalb des Baugebietes eingesetzt 
sowie 
- im Zuge agrarstuktureller Planungen landwirtschaftliche Anpassungsmaßnahmen an die 
spezifische Belastungssituation vorgesehen und deren Umsetzung bodenordnerisch durch 
Flurbereinigungsverfahren unterstützt werden. 
 Im Bereich des Kinderspielplatzes ist ein Bodenaustausch vorzusehen. 
 
Z 2.3.1.2 
In allen Teilen der Region soll der Entzug von landwirtschaftlicher Nutzfläche durch Ver-
siegelung mit Rücksicht auf den Erhalt der Existenzgrundlagen der Landwirtschaft vermie-
den werden. 
 
 Da die vorhandenen Reserveflächen zur Befriedigung des Wohnbaubedarfs nicht aus-
reichen, werden in geringem Umfang derzeit landwirtschaftlich genutzte Flächen neu für 
die Siedlungsentwicklung in Anspruch genommen. Die Fläche des vorliegenden Bebau-
ungsplans weist bereits durch die an drei Seiten umgebende Bebauung einen hohen Sied-
lungszusammenhang auf und kann mit vertretbaren Kosten für eine bauliche Entwicklung 
erschlossen werden. Die natürliche Fruchtbarkeit der vorhandenen Böden ist gering.Eine 
planbedingte Existenzbedrohung liegt nicht vor. 
 
Die im BPL ausgewiesene private Grünfläche grenzt unmittelbar an der im Flächennut-
zungsplan festgelegten Wohnbaufläche an. Als Baugrenzen wurden festgelegt: 
- die festgesetzte Abgrenzung der Wohnbaufläche aus dem Flächennutzungsplan zur pri-
vaten Grünfläche sowie  
- der Waldabstand sowie 30 m.  
 
Aus regionalplanerischer Sicht bestehen keine Bedenken. 
 
Naturräumliche Gliederung:  
Naturräumlich gehört das Plangebiet gemäß Regionalplan Chemnitz-Erzgebirge, Anlage 3 
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Karte A dem Unteren Mittelerzgebirge an.  
 
Regionale Schutzgebietskonzeption:  
Das Plangebiet liegt im Naturpark Erzgebirge/Vogtland. Das Gebiet des Bebauungsplans 
befindet sich in der Entwicklungszone der Stadt Annaberg-Buchholz.  
 

2.2 Flächennutzungsplan  

Die Stadt Annaberg-Buchholz verfügt über einen wirksamen Flächennutzungsplan (FNP). 
Im FNP wird das B-Plan-Gebiet nach der allgemeinen Art der baulichen Nutzung als 
Wohnbaufläche dargestellt. Der vorliegende Bebauungsplan kann vollständig aus dem 
FNP entwickelt werden.  
 

2.3 Fachplanungen  

Das Plangebiet wird durch andere Fachplanungen nicht berührt.  
 

2.4 Landschaftsplan 

Der Landschaftsplan (LP) der Stadt Annaberg-Buchholz liegt mit Stand 10/2010 als Ent-
wurf, Autor LAND+LEBEN Landschaftsarchitektur Dipl.-Ing. Kay Hofmann, Zeppelinstraße 
1a, 09456 Annaberg-Buchholz, vor.  
Im LP-Entwurf wurde der jetzt beplante Standort für eine der guten fachlichen Praxis ent-
sprechende Dauergrünlandnutzung vorgesehen. Aufgrund der geänderten gesamtstädti-
schen Wohnbauflächenentwicklungskonzeption im Zuges des FNP soll jedoch nicht an 
einer Dauergrünlandnutzung festgehalten werden. 
 

3 Ziele und Zwecke des vorhabenbezogenen Bebauungsp lanes  

3.1 Planungsanlass und -erfordernis  

Die Fa. REAL MASSIVBAU GmbH plant im Bereich des Tannenweges am südlichen Ende 
der Bebauung die Errichtung eines Doppelhauses sowie eines Mehrfamilienhauses mit 
9 WE. Das Baugebiet befindet sich lt. dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept in der 
Wohnbauentwicklungsfläche 1. Durch die verkehrsgünstige Lage des OT Geyersdorf so-
wie die Nähe zu Naherholungsbereichen am Pöhlberg ist der OT ein beliebter Wohn-
standort.  
 

3.1.1 Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung  

Die 8. Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung (8. RBV), veröffentlicht am 13. Juni 
2023 für den Freistaat Sachsen, stellt die voraussichtliche Bevölkerungsentwicklung im 
Land bis zum Jahr 2040 dar. Ausgehend von den aktuellen demografischen Trends und 
Strukturen werden die Veränderungen in der Größe und im Altersaufbau der sächsischen 
Bevölkerung bis hin zur Gemeindeebene aufgezeigt.  
Die voraussichtliche Bevölkerungsentwicklung 2021 bis 2040 wird in drei Varianten darge-
stellt. Damit ist – wie in den vorherigen Vorausberechnungen – ein Korridor geschaffen, in 
dem sich die Bevölkerungszahl auf Basis der getroffenen Annahmen aller Voraussicht 
nach entwickeln wird. Die Varianten unterscheiden sich maßgeblich vor allem im Hinblick 
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auf die Entwicklung der Fertilität sowie der Migration. Ausgangspunkt der Vorausberech-
nung ist der auf Basis des Zensusstichtages 9. Mai 2011 fortgeschriebene amtliche Ein-
wohnerbestand zum 31. Dezember 2021.  
Danach liegt die prognostizierte Einwohnerzahl der Stadt Annaberg-Buchholz im Jahr 
2025 zwischen rund 18.930 und 18.820, im Jahr 2030 zwischen rund 18.030 und 17.660, 
im Jahr 2035 zwischen rund 17.180 und 16.680 und zum Ende des Prognosehorizonts im 
Jahr 2040 schließlich zwischen rund 16.350 und 15.790. Im Vergleich zur 7. RBV zeigt 
sich eine leicht günstigere Entwicklung der Einwohnerzahl, welche vor allem auf deutliche 
Außenwanderungsgewinne u. a. im Zuge des Ukraine-Kriegs zurückzuführen ist. 
Stadtpolitisches Entwicklungsziel ist die Stabilisierung der Einwohnerzahl um 20.000, um 
dauerhaft die mittelzentralen Funktionen vorzuhalten und somit als wichtiger Anker zur 
Konsolidierung des umgebenden ländlichen Raums beizutragen. Voraussetzung hierfür ist 
die Schaffung der städtebaulichen sowie der wirtschafts- und-sozialpolitischen Rahmen-
bedingungen. Hierzu gehört auch die Bereitstellung von angemessenen und zeitgemäßen 
Wohnangeboten. 
 

3.1.2 Integriertes Stadtentwicklungskonzept INSEK 2025  

Für die Stadt Annaberg-Buchholz wurde im INSEK gemäß der vorliegenden Basisdaten 
des Statistischen Landesamtes des Freistaates Sachsen eine durchschnittliche Haus-
haltsgröße von 1,9 Personen ermittelt. Die durchschnittliche Haushaltsgröße betrug in 
Sachsen zwei Personen. Die durchschnittliche Haushaltsgröße wird wesentlich von einem 
hohen Anteil an Ein- und Zweipersonenhaushalten bestimmt. Aufgrund der demografi-
schen Entwicklung wurde mit einer vorläufig weiter ansteigenden Nachfrage an Wohnun-
gen mit geringer Haushaltsgröße (Ein- bis Zweipersonenhaushalte) sowie einer Abnahme 
der Haushalte mit drei und mehr Personen gerechnet.  
Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept INSEK 2025 legte mit Stand August 2017 für 
den Zeitraum 2015-2025 eine Gesamtzahl von Neubau-WE in Wohn- und Nichtwohnge-
bäuden von knapp 200 vorwiegend im Wohnungsmarktsektor des Einfamilienhausbaus als 
Planungsgröße fest, was eine Abweichung von der BBSR-Wohnungsmarktprognose um 
rund ein Drittel nach unten bedeutet. Die Reduzierung des rechnerisch ermittelten Wertes 
erfolgte, um die reale Situation der Stadt besser abzubilden und zu verhindern, dass der 
prognostizierte Wohnbaubedarf nicht überschätzt wird. 
Dabei wurde in den Fünfjahresperioden von 2016 bis 2020 von jährlich rd. 20 WE, danach 
von 2021 bis 2025 von jährlich rd. 12 WE ausgegangen. Von geringeren Neubauzahlen 
sollte u. a. deshalb nicht ausgegangen werden, weil ansonsten eine qualitative Erneue-
rung des Wohnungsbestands insbesondere bezüglich Barrierefreiheit und Energieeffizienz 
ausbliebe. Im Vergleich zu anderen Flächenbezügen, weist der Wohnungsbestand in An-
naberg-Buchholz eine Tendenz zur Überalterung auf. 
In Annaberg-Buchholz liegt eine durchschnittliche Baunachfrage (derzeit 12-15 WE im 
Jahr) vor, welche im gesamten Stadtgebiet an geeigneten Standorten befriedigt werden 
soll. Die Stadt ist aufgefordert, in allen Stadtteilen angemessene Wohnangebote vorzuhal-
ten. 
Die Aufstellung des Bebauungsplans entspricht den gesamtstädtischen Bedarfs- und 
Standorterwägungen zum Wohnungsbau, welche im INSEK und FNP ausführlich darge-
stellt und begründet werden. 
 

3.1.3 Zusammenfassende Ermittlung des Wohnbauflächenbedarfs  
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Der nach 1990 starke Bevölkerungsrückgang der Stadt hat sich in der jüngeren Vergan-
genheit abgeschwächt. Insgesamt verläuft die Entwicklung der Bevölkerungszahl in Anna-
berg-Buchholz in der Größenordnung parallel zum Erzgebirgskreis. Durch die besondere 
Wanderungssituation infolge des Ukraine-Krieges stieg die Einwohnerzahl der Stadt zwi-
schen 2022 und 2023 an, wobei die langfristige Bleibewahrscheinlichkeit der ukrainischen 
Kriegsflüchtlinge derzeit einen hohen Unsicherheitsfaktor für die zukünftige Bevölkerungs-
entwicklung darstellt.  
Die Rahmenbedingungen der Entwicklung der privaten Haushalte sind  

• eine insgesamt abnehmende Anzahl an Haushalten,  
• ein anhaltender Trend zu kleineren Haushalten („junge“ und „alte“ Haushalte),  
• eine abnehmende Anzahl der großen Haushalte.  

Ein Hauptmerkmal der Entwicklung am Wohnungsmarkt ist ein steigender individueller 
Wohnflächenkonsum bei gleichzeitigem Bevölkerungsrückgang. Einen Neubaubedarf im 
Sektor der Mehrfamilienhäuser gibt es in Annaberg-Buchholz fast nicht. Gelegentlicher 
Neubau ist hier vor allem innerhalb eines speziellen Rahmens (z.B. energetische Optimie-
rung, altersgerechtes Wohnen, Eigentumswohnungen) nachgefragt. Schätzungen des 
Neubaubedarfs für Wohnungen liegen bis 2030 auf Landkreisebene als Neubauraten pro 
Jahr vor. Um Schätzwerte für die Stadt Annaberg-Buchholz abzuleiten wird die prognosti-
zierte Bevölkerungsprognose der RBV zu Grunde gelegt. Die Neubauraten werden so von 
der Ebene des Landkreises auf die Ebene der Stadt umgelegt. Den im INSEK getroffenen 
Annahmen folgend ist dieser Wert um rund ein Drittel überschätzt. Deshalb wird die Sum-
me des ermittelten Neubaubedarfs auf zwei Drittel reduziert. Aufgrund der Wohnungs-
marktlage liegt praktisch der gesamte Neubaubedarf im Sektor der Ein- und Zweifamilien-
häuser. In den letzten Jahren waren rund 90% aller Baufertigstellungen Einfamilienhäuser 
oder Doppelhäuser. Dafür wird ein Flächenbedarf von 15 WE/ha angenommen. In der 
Summe besteht bis zum Jahr 2030 ein Neubaubedarf von rechnerisch 201 WE oder 13,5 
ha. Für die aus dieser Nachfrage resultierenden 13,5 ha Flächenbedarf stehen auch in-
nerörtliche Potentiale (Baulücken, Brachflächenrevitalisierung) zur Verfügung und sollen 
weitestgehend genutzt werden. Die bestehenden Wohnbauflächenreserven in vorhande-
nen B-Plan-Gebieten betragen im Bereich der Ein- und Zweifamilienhausbebauung derzeit 
36 WE, jedoch unter der Einschränkung, dass bereits 23 WE im privaten Eigentum und 
damit nicht verfügbar/marktaktiv sind. Die marktaktiven Flächen befinden sich sämtlich im 
Bereich des B-Plans „Heiterer Blick“ im Ortsteil Buchholz und bieten Platz für ca. 13 WE. 
Ebenfalls im B-Plan „Heiterer Blick“ befindet sich noch ein Baufeld für ein Mehrfamilien-
haus mit ca. 24 WE. Hier gibt es seitens des Eigentümers aber seit langen kein Interesse 
an eine Realisierung bzw. einem Verkauf.  
 

Satzung 
WE-Realisiert WE-Potenzial Eigentum, Markt-

verfügbarkeit 

Gewerbe-, Misch- und Sonderge-

biet an der B101 

9 0 - 

Eigenheimstandort an der Geyer-

sdorfer Straße 

30 0 - 

Barbara-Uthmann-Ring III (Her-

zog-Georg-Ring) 

194 (MFH) 0 - 

Heiterer Blick 90 (EFH) 

48 (MFH) 

13 EFH  

 

marktaktiv 
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12 EFH 

 

24 MFH  

privat, nicht marktak-

tiv 

privat, nicht marktak-

tiv 

Cunersdorf Süd - Schubertfeld 58 3 EFH/ZFH privat, nicht marktak-

tiv 

Wohngebiet Am Rathaus Geyer-

sdorf 

6 0  

An der Turnhalle 15 0  

Bleiche 49 4 EFH/ZFH privat, nicht marktak-

tiv 

Wohnanlage in Kleinrückerswal-

de 

35 0  

Wohn- und Mischgebiet Bären-

steiner Straße 

62 1 EFH/ZFH privat, nicht marktak-

tiv 

Wohngebiet Alte Poststraße 12 1 EFH/ZFH privat, nicht marktak-

tiv 

Wohngebiet Alte Königswalder 

Straße 

10 2 EFH/ZFH privat, nicht marktak-

tiv 

in Planung  WE in Planung 

 

 

Wohngebiet Sonnenleite (Innen-

bereich) 

 5 EFH/ZFH  

Tannenweg  2 EFH 

10 MFH 

 

Wohn- und Mischgebiet am Ro-

ten Gut 

 12 EFH/ZFH  

 
Im öffentlichen Baulandkataster der Stadt Annaberg-Buchholz werden unter 
https://www.annaberg-buchholz.de/de/leben/planen-bauen-
wohnen/wohnen_und_bauen/Wohnbaugrundstuecke.php  weitere kommunale und private 
Bauflächen im Innenbereich dargestellt und vermarktet. In den verfügbaren Flächen könn-
ten zusätzlich rund 31 WE im Segment der EFH/ZFH-Bebauung und 16 WE im Segment 
der MFH-Bebauung realisiert werden.  
Somit besteht derzeit ein marktaktiver Bestand an freien Bauplätzen in Satzungsgebieten 
sowie Baulücken im Innenbereich von derzeit rund 84 WE, wovon 44 WE auf das Seg-
ment der Ein- und Zweifamilienhäuser entfallen. Insbesondere die Potenzialflächen im In-
nenbereich sind dabei häufig aufgrund der Mikrolage sowie der vorhandenen Umge-
bungsbebauung schwer zu vermarkten. Dabei wird stets auch die Konkurrenz vorhande-
ner Flächenpotenziale in Baugebieten im Umkreis der Stadt deutlich. Seit 2015 wurden in 
der Stadt Annaberg-Buchholz insgesamt 91 Wohneinheiten in Ein- und Zweifamilienhäu-
sern errichtet, die Quote liegt somit leicht unter der Annahme der Wohnbedarfsprognose 
des INSEK 2025. Die Lage der errichteten Wohngebäude ist in der Karte 1 dargestellt.  
Auf Basis des ermittelten Wohnbauflächenbedarfs abzüglich der seit 2015 errichteten 
Wohngebäude sowie der verfügbaren marktaktiven Flächenreserven wird ein weiterer 
Wohnbaubedarfs bis 2030 von weiteren 66 WE vornehmlich im Segment der Ein- und 
Zweifamilienhausbebauung ermittelt. Die derzeit in Planung befindlichen Baugebiete um-
fassen ein geschätztes Volumen von ca. 29 WE. Damit stehen die städtebaulichen Pla-
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nungen im Einklang mit dem vorhandenen Wohnungsneubaubedarf des Mittelzentrums 
Annaberg-Buchholz. 
 
Dieser relativ kleine Wohnungsbaustandort mit 2 Gebäuden und insgesamt 11 WE ent-
spricht der derzeitigen Nachfragesituation beim Bauträger.  
Mit dem geplanten Baugebiet soll eine nachfrageorientierte Baufläche geschaffen werden 
welche vom Vorhabenträger vermarktet wird.  
 
Die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans ist erforderlich  
 

3.2 Planungsalternativen 

Der Verzicht auf die Planung (Nullvariante) kann aus Gründen einer ansonsten nicht aus-
reichenden Vorsorge für die wohnbauliche Eigenentwicklung der Großen Kreisstadt Anna-
berg-Buchholz nicht in Betracht gezogen werden. Bei der Planung handelt es sich um kei-
ne Angebotsplanung der Stadt sondern um eine vorhabenbezogene Planung eines Pla-
nungsträgers. Die Planung ist örtlich an das Eigentum des Planungsträgers gebunden und 
in der vorbereitenden Bauleitplanung verankert. Die zügige Umsetzung der Planung liegt 
im beiderseitigen Interesse des Planungsträgers und der Kommune. 
 
Teil II:  Städtebauliche Planung  
1 Planinhalt  

1.1 Art der baulichen Nutzung  

Die Umgebung des Plangebietes am Rand des Ortsteils Geyersdorf entspricht auf Grund 
der vorhandenen Nutzung einem allgemeinen Wohngebiet. Das Plangebiet wird als sol-
ches festgesetzt.  
 
Das Plangebiet wird als allgemeines Wohngebiet WA 1 und WA 2 nach §4 BauNVO fest-
gesetzt.  
 
Nach §4 (2) BauNVO sind zulässig:  
 
(1)    Wohngebäude, 
(2)    die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften 

sowie nicht störenden Handwerksbetriebe, 
(3)    Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 
 
Nach §4 (3) Ausnahmsweise können zugelassen werden: 
 
(1)    Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
(2)    sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 
(3)    Anlagen für Verwaltungen, 
(4)    Gartenbaubetriebe, 
(5)    Tankstellen. 
 
Folgende nach § 4 (3) BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen werden im WA 1 
und WA 2 ausgeschlossen:  
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- Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
- Gartenbaubetriebe, 
- Tankstellen 
 
Im allgemeinen Wohngebiet WA sind Kleinwindenergieanlagen gemäß §1 Abs. 9 BauNVO 
als Haupt- und als Nebenanlagen unzulässig. 
Es sind nur solche Vorhaben zulässig zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger im 
Durchführungsvertrag verpflichtet. 
 
Begründung: 
Ziel dieser Festsetzung ist es, im Rahmen der Zweckbestimmung des Baugebietes als 
allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO eine Feinsteuerung der neben den Wohn-
gebäuden allgemein zulässigen Nutzungen vorzunehmen, insbesondere um Entwicklun-
gen im Baugebiet, die zu Konflikten mit der Wohnnutzung sowohl im Baugebiet selbst als 
auch in dessen Umfeld führen könnten, zu vermeiden.  
Beide Baugebiete sollen der Wohnnutzung vorbehalten sein und ein ungestörtes Wohnen 
gewährleisten. Aufgrund des Nutzungskonzepts des Vorhabenträgers sowie der verkehrli-
chen Erreichbarkeit und Dimension der Erschließungsanlagen besteht städtebaulich we-
der ein Bedarf noch Interesse an der Zulassung von Läden und Handwerksbetrieben i. S. 
d. § 3 (3) Nr. 1 BauNVO. Eine Unterversorgung der Bewohner des Gebiets ist nicht zu be-
fürchten. 
Aufgrund der Sorge um Beeinträchtigung der Wohnqualität am Standort durch Geräusche, 
Lichteffekte (Reflexion, Schattenwurf, Disco-Effekt) sowie eine Ortsbildbeeinträchtigung 
sind Kleinwindenergieanlagen unzulässig. Eine den Klimaschutzzielen gerecht werdende 
Energieversorgung ist mit anderen Formen der Nutzung alternativer Energiequellen jedoch 
möglich. 
Der Vorhabenträger beabsichtigt gemäß Durchführungsvertrag den Neubau zweier Mehr-
familien-Wohngebäude mit ca. 11 Wohneinheiten sowie die Errichtung der erforderlichen 
Stellplätze auf dem Flurstück 452/21. Voraussetzung für die Errichtung des Vorhabens ist 
die Herstellung der erforderlichen Erschließungsanlagen. Es ist möglich, dass sich im 
Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens noch Änderungen ergeben können. Solche 
Änderungen sind zulässig, solange sie den Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bau-
bauungsplanes und Vorhaben- und Erschließungsplanes entsprechen. 
 

1.2 Maß der baulichen Nutzung  

Entsprechend § 17 BauNVO lassen die Obergrenzen für die Bestimmung des Maßes der 
baulichen Nutzung in allgemeinen Wohngebieten eine GRZ von 0,4 zu. Die Geschossflä-
chenzahl (GRZ) ist lt. § 17 BauNVO mit 1,2 zulässig. 
 
Die benachbarte Bebauung ist überwiegend 2-geschossig. Aber auch eingeschossige Ge-
bäude sind vorhanden, so dass sich die ein bis zwei- geschossigen Gebäude entspre-
chend Festsetzung gut in das Ortsbild einfügen und eine Anpassung an die vorhandene 
Geländesituation ermöglichen.  
Als unterer Bezugspunkt für die Höhenfestsetzung im allgemeinen Wohngebiet WA 1 ist 
die vorhandene Geländehöhe mit (Punkt 3) mit 621,18 m ü. DHHN 2016 (§18 (1) BauN-
VO).  
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Die Höhe der Oberkante des Erdgeschoss-Fertigfußbodens im WA 1 wird mit einer Höhe 
von + 0,50 m über dem Höhenbezugspunkt festgesetzt = 621,70 m ü. DHHN 2016. Die 
maximale Firsthöhe im WA 1 wird mit 633,60 m ü. DHHN2016 festgelegt. 
Als unterer Bezugspunkt für die Höhenfestsetzung im allgemeinen Wohngebiet WA 2 ist 
die vorhandene Geländehöhe mit (Punkt 2) mit 619,95 m ü. DHHN 2016 (§18 (1) BauN-
VO). Die Höhe der Oberkante des Eingangsgeschoss-Fertigfußbodens im WA 2 wird mit 
einer Höhe von -1,50 m unter dem Höhenbezugspunkt festgesetzt = 618,45 m ü. DHHN 
2016. Die maximale Firsthöhe im WA 2 wird mit 630,95 m ü. DHHN2016 festgelegt. 
Abweichungen von den festgesetzten Höhen sind bis ± 0,40 m zulässig, wenn dadurch die 
Bebauung der Nachbargrundstücke nicht beeinträchtigt wird. (§16 Abs. 6 BauNVO) 
 
Begründung: 
Mit den Höhenvorgaben wird den vom Vorhabenträger geplanten Haustypologien entspro-
chen, welche an dem Standort realisiert werden sollen.  
Damit soll eine höhenmäßige Harmonie am Standort bewirkt werden. Es werden die orts-
typischen Gebäudehöhen berücksichtigt. 
 

1.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche, Nebena nlagen  

Im Baugebiet sollen ein Mehrfamilienhaus sowie ein Doppelhaus entstehen. Beide Ge-
bäudeformen passen in die vorhandene Bebauung.  
Im allgemeinen Wohngebiet WA 1 und WA 2 wird eine offene Bauweise festgesetzt. Eine 
Überschreitung der Baugrenzen durch untergeordnete Bauteile (z.B. Treppenhäuser, 
Hauseingänge, Wintergärten) ist ausnahmsweise bis zu 1,50 m, unter Wahrung des 
Grenzabstandes nach SächsBO, zulässig. Die Summe aller Vorbauten darf 1/3 der Fas-
sadenbreite nicht überschreiten. (§23 Abs. 3 BauNVO) Hiervon ausgenommen sind eben-
erdige Terrassen im Erdgeschoss. 
Garagen und Carports sind nach „12 Abs. 6 BauNVO sowie untergeordnete Nebenanla-
gen, darunter auch solche für die Kleintierhaltung, nach §15 Abs. 1 im allgemeinen Wohn-
gebieten bis zur festgesetzten Baugrenze zulässig.  
Nebenanlagen nach §14 Abs. 2 BauNVO, die der Versorgung des Baugebietes mit Elekt-
rizität, Gas, Wärme und Wasser sowie zur Ableitung von Abwasser dienen, sind auch au-
ßerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen als Ausnahme zulässig. 
 
Als Baugrenzen wurden der 30 m Waldabstand sowie die festgesetzte Abgrenzung der 
Wohnbaufläche aus dem Flächennutzungsplan festgelegt.  
 
Begründung: 
Die überbaubaren Grundstücksflächen werden in der Planzeichnung durch Baugrenzen 
festgesetzt und dadurch die maximale Ausdehnung der Flächen, die durch Wohngebäude 
und ergänzend definierte bauliche Anlagen in Anspruch genommen werden dürfen defi-
niert. Die Baugrenze schließt den Bereich der Waldabstandsfläche des Plangebiets von 
einer baulichen Nutzung aus. Auf eine weitere Konkretisierung der Bauflächen wurde im 
Teil A des Bebauungsplans verzichtet, die genaue Einordnung der Gebäude soll über den 
Vorhaben- und Eschließungsplan erfolgen. 
 
Für Anbauten wie Terrassen und Balkone besteht die Möglichkeit, die festgesetzten Bau-
grenzen, außer im Geltungsbereich des § 25 Abs. 3 SächsWaldG, im beschränkten Maß 
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zu überschreiten. Dies ergibt sich aus dem Ziel, dass der städtische Raum zukünftig über 
die Hauptbaukörper und nicht über die Terrassen und Balkone geprägt werden soll. Die 
Einhaltung der Abstandsflächen bleibt von dieser Regelung unberührt.  
 

1.4 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklun g von Boden, Natur 
und Landschaft (§9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 1a BauGB)   

PKW-Stellplätze, sind in wasserdurchlässiger Bauweise bzw. Dränpflasterbauweise mit 
Versickerungsnachweis auszuführen.  
Unvermeidbare Beseitigung von Gehölzbestand ist nur von Oktober bis Februar, d.h. au-
ßerhalb der Brutzeit von Vögeln, zulässig. 
 
Begründung: 
Um die natürlichen Versickerungsvorgänge möglichst wenig zu beeinträchtigen, zur Erhö-
hung der Grundwasserneubildung und zur Entlastung von Abwassersystemen und Kläran-
lagen sind Stellplätze, Zufahrten und Wege mit versickerungsfähigen Materialien herzu-
stellen.  
Bei Reduzierung der Versiegelungsintensität auf das unbedingt notwendige Maß können 
Bodenfunktionen teilweise erhalten bleiben. Vollflächig bodenversiegelnde Materialien sol-
len daher nur dort verwendet werden, wo dies zur Sicherung der tatsächlichen Nutzungs-
intensität unvermeidlich ist.  
Auf vollversiegelten Flächen anfallende Niederschlagswässer sollten aufgrund der mäßi-
gen Versickerungseigenschaften der Böden im Gebiet technisch gesammelt und abgelei-
tet. 
 

1.5 Verbot für Luftverunreinigende Stoffe (§9 Abs. 1 Nr. 23a BauGB) 

Die Verwendung fester fossiler Brennstoffe als Heizmaterial ist unzulässig.  
 
Begründung: 
Mit dem Ziel der Luftreinhaltung zum Schutz der Gesundheit der Einwohner sowie von 
Fauna und Flora am Standort erfolgte diese nach § 9 Abs.1 Nr. 23a BauGB mögliche Ein-
schränkung. 
 

1.6 Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstige n Bepflanzungen so-
wie Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltu ng von Bäumen, 
Sträuchern und sonstiger Bepflanzung (§9 Abs. 1 Nr.  25 BauGB) 

Grünflächen hinter den Wohngebäuden werden als private Grünflächen ausgewiesen. 
Straßenbegleitgrün wird nicht festgesetzt. Es werden keine direkten Pflanzstandorte vor-
geschrieben. Es sind einheimische Pflanzen der Artenliste A unter Beachtung des Sächsi-
schen Nachbarrechtsgesetzes zu pflanzen.  
Einzelbaumpflanzungen können entsprechend der Artenliste A, hier vorzugsweise Obst-
gehölze oder B in der Planzqualität Hochstamm StU 16/18 cm, 3-fach verpflanzt vorge-
nommen werden. Eine Mindestbegrünung von 1 Baum je angefangene 450 m² Grund-
stücksfläche wird festgelegt. Sämtliche Anpflanzungen sind dauerhaft zu pflegen und zu 
erhalten und bei Abgang zu ersetzen. 
 
Begründung: 
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Die Festsetzung der Pflanzqualitäten dient neben dem städtebaulichen Erscheinungsbild 
der Sicherung der Mindestqualitäten der festgesetzten Anpflanzungen. Weiterhin tragen 
sie zu einem homogenen Erscheinungsbild der Neupflanzungen bei und erzielen relativ 
schnell einen hohen ökologischen Wert für das Gebiet. 
 

1.7 Verkehrsflächen  

Das Plangebiet wird ausgehend von Eschenweg über den Tannenweg erschlossen. Für 
die zukünftige Nutzung wird der Begegnungsfall Lkw-Pkw als maßgebend angenommen. 
Für diesen kommt gemäß RASt 06 ein Verkehrsraum 5,55 m sowie ein lichter Raum von 
6,55 m zur Anwendung. Durch die reine Wohnnutzung ist mit sehr geringem Lkw-Verkehr 
zu rechnen. Unter Betrachtung des Ausnahmefalls „Fahren mit eingeschränkten Bewe-
gungsspielräumen“ beträgt der Verkehrsraum 5,00 m sowie der lichte Raum 6,00 m Der 
Tannenweg wird in diesem Zusammenhang bis zum Beginn der Zufahrt für das Wohnge-
biet in einer Breite von 5,00 m zzgl. 2 x 0,50 m Randsteifen grundhaft ausgebaut.  
 

1.8 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen  

Die Umgebung des Standortes ist überwiegend durch 2-geschossige Gebäude mit Sattel-
dach geprägt.  
Der höchstzulässige Dachüberstand an Gebäuden wird mit 1,0 m bzw. an der Giebelseite 
mit 1,50 m festgesetzt. Die Höchstzulässige Kniestockhöhe an Gebäuden ist mit 1,0 m 
festgesetzt. Bei den Hauptgebäuden wurde eine Hauptdachneigung von 30° bis 45° fest-
gesetzt. Dachgauben können als Schleppgauben mit einer Dachneigung zwischen 15° 
und 25° ausgebildet werden. Abweichungen von ± 2,0° bei den Dachneigungen sind zu-
lässig. Flachdächer und Pultdächer werden bei Hauptgebäuden ausgeschlossen. Diese 
sind nur bei freistehenden Garagen zulässig. Damit wird gestalterisch dem Umfeld mit e-
her traditionell geprägten Bauformen entsprochen und sehr moderne Bauformen ausge-
schlossen.  
Für die Farbgebung der Dächer sind schiefer- oder anthrazitfarbene sowie dunkelgraue 
und dunkelbraune nicht glänzende Dachdeckungsmaterialen zu verwenden. Diese Farb-
töne prägen auch die Gebäude der näheren Umgebung und sind typisch für den Erzge-
birgsraum. Wintergärten sind alternativ mit Glas zulässig. Gründächer, Sonnenkollektoren 
und Fotovoltaikanlagen sind im Sinne der Nutzung von regenerierbaren Energieformen 
zugelassen.  
An Fassaden sind grelle oder reinweise Farbgebungen unzulässig. 
Parkflächen sind in wasserdurchlässiger Pflasterbauweise herzustellen. Die Festsetzun-
gen zur Versiegelung von Stellplätzen und Wegen dienen dazu, den Versiegelungsgrad 
der Flächen so gering wie möglich zu halten.  
 

1.9 Werbeanlagen 

Werbeanlagen sind mit bis zu 1,0 m² Ansichtsfläche an der Stätte der Leistung zulässig. 
Unzulässig sind Werbeanlagen mit wechselndem und bewegtem Licht.  
 

1.10 Einfriedungen 

Straßenseitig sind Einfriedungen nur in Form von Hecken, Sträuchern und bis zu 1,80 m 
hohen Zäunen zulässig. Einfriedungen entlang der öffentlichen Verkehrsfläche sind zuläs-
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sig. Außerhalb dieser Fläche sind Einfriedungen in Form von Hecken, Sträuchern und bis 
zu 1,80 m hohen Zäunen zulässig. 
 
Begründung: 
Diese Regelungen unterstützen die stadträumliche Kontinuität in den Wohngebieten, die 
Entwicklung eines einheitlichen Siedlungsgefüges sowie eines gemeinsamen straßen-
räumlichen Erscheinungsbildes und folgen dem gewünschten Konzept einer offenen 
Stadtrandsiedlung. Dabei wird zwischen einer niedrigeren Einfriedungshöhe entlang der 
Straßenräume und einer in Höhe und Ausprägung flexibleren Anordnung entlang der gar-
tenseitigen Grundstücksgrenzen unterschieden. Diese Differenzierung dient nicht zuletzt 
der Ausbildung einer konfliktminimierten Nachbarschaft sowie eines größeren gärtneri-
schen Prägevermögens in den Gartenbereichen. 
 

1.11 PKW Stellflächen 

Es wird festgesetzt, dass für jede Wohneinheit das 1,5fache an PKW-Stellplätzen zu er-
richten ist.  
 
11 WE x 1,5 = 16,5  aufgerundet = 17 Stellplätze 
 
Diese verteilen sich wie folgt: 
 
Tiefgarage im Wohnhaus   7 Stück 
Garagen im Doppelhaus   2 Stück 
Freistehende Garagen   2 Stück 
Stellplätze     6 Stück 
 
Begründung: 
Ziel dieser Festsetzung ist es, auf dem Baugrundstück die erforderlichen Stellplatzflächen 
zu sichern, städtebaulich zu ordnen, die Versiegelung auf die festgelegten Bereiche zu 
konzentrieren und zusammenhängende Freiflächen bzw. Gartenstrukturen zu sichern.  
Unter Bezugnahme auf die kommunale Satzung über die Herstellung und Ablösung von 
Garagen und Stellplätzen sind 1,5 Stellplätze je Wohneinheit erforderlich. 
 

1.12 Flächenbilanz  

Gesamtfläche vorhabenbezogener Bebauungsplan 5.425 m². Davon entfallen auf  
 

• Fläche allgemeines Wohngebiet   = 2.225 m²  
• Festgesetze Grünfläche   = 2.214 m² 
• Straßenverkehrsfläche    =    985 m² 

 
Innerhalb des Baugebietes sind ein Einzelhaus sowie ein Doppelhaus mit insgesamt 11 
WE vorgesehen.  
 

2 Stadttechnische Erschließung  

Die stadttechnische Erschließung des Gebietes erfolgt ausgehend von vorhandenen Lei-
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tungen im Eschenweg. Die Leitungsverlegung erfolgt entsprechend DIN 1998 im öffentli-
chen Straßenraum bzw. in öffentlich-rechtlich gesicherten Bereichen.  
 

2.1 Abwasserbeseitigung  

Die Abwasserentsorgung durch den Abwasserzweckverband Oberes Zschopau und 
Sehmatal übernommen.  
 
Die Abwasserentsorgung erfolgt im Trennsystem.  
 
Schmutzwasserentsorgung: 
Die anfallenden Abwässer des Baugebietes werden über den öffentlichen Schmutzwas-
serkanal Eschenweg zur Behandlung in die Zentralkläranlage Schönfeld geleitet. Hierzu ist 
ein Erschließungsvertrag zwischen dem Erschließungstrager und dem Abwasserzweck-
verband zu vereinbaren. Der Abwasserzweckverband ist in die Planung einzubeziehen, 
um eine spätere Übernahme der Anlagen zu ermöglichen. Die Ableitung des Schutzwas-
sers über das Kanalsystem gilt als gesichert. 
 
Regenwasserentsorgung: 
Der bestehende Regenwasserkanal entwässert in die Vorflut „Wiesenbach“ nördlich der 
Geyersdorfer Hauptstraße.   
Das DWA Arbeitsblatt A100 „Leitlinien der integralen Siedlungsentwässerung“ gibt als 
emissionsbezogene Zielsetzung vor, die Veränderung des Wasserhaushaltes durch Sied-
lungsaktivitäten so gering zu halten wie es ökologisch, technisch und wirtschaftlich vertret-
bar ist. Als entsprechendes Ziel wird definiert, im langjährigen Mittel den lokalen Wasser-
haushalt des bebauten Zustandes im Verglich zu einer gebietsbezogenen Kulturlandnut-
zung ohne Siedlungs- und Verkehrsflächen als Referenzzustand möglichst zu erhalten 
oder weitestgehend anzunähern. Dies gilt vorrangig bei entwässerungstechnischen Er-
schließungen von Neubaugebieten. Konkret heißt das, eine dezentrale Bewirtschaftung 
und Unterstützung des natürlichen Wasserhaushaltes durch eine Verbringung von nicht 
behandlungsbedürftigen Oberflächenwasser z.B. durch Retentionsanlagen, Regenwas-
serspeicherung, Mulden- und Flächenversickerung, Rigolenversickerung bis hin zu Dach- 
und Fassadenbegrünung. Ebenso sollten Stellflächen mit wasserdurchlässigen Belägen 
ausgeführt werden. 
Der im Tannenweg und in der Geyersdorfer Hauptstraße verlaufende Regenwasserkanal 
ist bereits hydraulisch ausgelastet. Eine technische Anschlussmöglichkeit besteht nur, 
wenn die zuvor genannten Möglichkeiten ausgeschöpft sind. 
 

2.2 Gas  

Im geplanten Baubereich liegen keine Gasleitungen. Ein Netzanschluss Gas für die zu 
errichtenden Gebäude ist möglich. Der Anschlusspunkt liegt auf dem Eschenweg in Höhe 
HNr. 22.  
 

2.3 Trinkwasser  

Das Wohngebiet kann an die vorhandenen Versorgungsleitungen VL 50 PE 100 im 
Eschenweg angeschlossen werden. Der Versorgungsdruck liegt bei 6,5 bar. 
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2.4 Löschwasser 

 
Aus dem Löschwasservertrag mit der ETW bestehen zur Absicherung des Löschwasser-
bedarfes im 300 m – Bereich des Plangebietes folgende Möglichkeiten der Löschwasser-
entnahme aus dem Hydrantennetz: 
 
Hydrant Birkenweg 1 – Nummer 043 Entfernung ca. 30 
Entnahme bei 1,5 bar Restdruck – 26,6 l/s  
 
Es wird somit ein Löschwasserbedarf von 96 m³/h im Baugebiet sichergestellt.  
 

2.5 Elt-Versorgung  

Die Versorgung des Standortes mit Elektroenergie ist ausgehend von vorhandenen Lei-
tungssystemen gesichert. Im Plangebiet vorhandene Leitungen sind bei der Erschlie-
ßungsplanung zu beachten. Im Baubereich befinden sich in Betrieb befindliche Mit-
telspannungskabel, die der örtlichen Versorgung dienen. Für eine eventuell notwendige 
Verlegung der Leitungen ist eine frühzeitige Abstimmung erforderlich. 
Im Zuge der Baumaßnahme am Tannenweg wird ebenfalls die Straßenbeleuchtung erwei-
tert. 
 

2.6 Fernmeldeeinrichtungen  

Die Stadtwerke Annaberg-Buchholz sind im geplanten Baubereich Antennennetzbetreiber 
und Telekommunikationsanbieter nach TKG. Ein Netzanschluss ist für beide Baugebiete 
möglich. Der Anschlusspunkt liegt im Kreuzungsbereich Eschenweg / Tannenweg. Es ist 
Die fernmeldetechnische Versorgung des Standortes ist gesichert. Die Verlegung von Te-
lekommunikationslinien ist mit anderen Erschließungsmedien zu koordinieren. Es sind An-
schlüsse bis 90 Mbit/s realisierbar. Im Fahrbahnbereich sind entsprechende Trassen frei-
zuhalten. 
 

2.7 Abfallentsorgung  

Standplätze für Abfallbehälter werden zentral für beide Gebäude unmittelbar neben dem 
Tannenweg bereitgestellt. Die Abfallentsorgung kann direkt am Grundstück erfolgen. Der 
Tannenweg ist mit seiner geplanten Breite durch dreiachsige Müllfahrzeuge befahrbar. Der 
Müllbehälterstandplatz ist so angelegt, dass ein Rückwärtsfahren nicht erforderlich wird.  
Da Stichstraßen, welche von 3-achsigen Müllfahrzeugen befahren werden, geeignete 
Wendemöglichkeiten besitzen müssen, wird im Bereich Tannenweg, am Ende des Plan-
gebietes, ein Wendehammer hergestellt. Die angrenzenden Freiräume müssen frei von 
Hindernissen sein. Wendemöglichkeiten müssen von parkenden Fahrzeugen freigehalten 
werden und im Winter sind diese entsprechend zu räumen. 
 

2.8 Wertstofferfassung  

Wertstoffcontainerstandplätze im Ortsteil können durch die Bewohner des Baugebietes  
mit genutzt werden.  
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3 Auswirkungen des Bebauungsplanes  

3.1 Auswirkungen auf die Umwelt  

3.1.1 Naturschutz / Landschaftsplanung  

3.1.1.1 Rahmenbedingungen  

 
Geologie und Böden  
Regionalgeologisch liegt das Plangebiet im zentralen Teil des mittleren Erzgebirge.  
Der geologische Untergrund wird von hoch anstehendem Festgestein (Gneis) mit 
Hanglehm-/ Hangschuttüberlagerung bestimmt.  
 
Zur Klärung der standortkonkreten Untergrundverhältnisse werden Baugrunduntersuchun-
gen empfohlen.  
 
Wasserhaushalt  
Im Plangebiet sind keine Oberflächengewässer vorhanden. Der Oberflächenwasserabfluss 
erfolgt insgesamt in Richtung Wiesengraben.  
 
Im Bereich der Hangflanken muss mit verstärktem Zutritt von oberflächennahem Grund-
wasser gerechnet werden, welches jahresze itlichen Schwankungen unterliegt. Der ober-
flächennahe Grundwasserabfluss erfolgt in der Regel innerhalb der Verwitterungszone 
entsprechend dem morphologischen Gefälle in Richtung Vorfluter.  
 
Bodenerosion 
Aus den vom Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Dresden bereitgestell-
ten Erosionsgefährdungskarten zur potenziellen Bodenerosionsgefährdung durch Was-
ser*) ist ersichtlich, dass der geplante Bau im Hangfußbereich von Flächen liegt, für die 
großflächig eine sehr hohe potentielle Erosionsgefährdung durch Wasser ausgewiesen ist.  
Die Bodenerosionsgefährdung gilt bei unbedecktem oder gering mit Vegetation bedecktem 
Boden der landwirtschaftlichen Nutzfläche.  
Die private Grünfläche hangseitig ist in diesem Zusammenhang zeitnah und ausreichend 
zu begrünen. Eine entsprechende Geländemodellierung am südlichen Ende des Bauge-
bietes ist zu empfehlen. 
 
Altbergbau  
Das Bauvorhaben ist in einem Gebiet vorgesehen, in dessen Nähe über Jahrhunderte 
hinweg bergbauliche Arbeiten durchgeführt wurden.  
Das Vorhaben liegt innerhalb der Erlaubnisfelder „Erzgebirge“ (Feldnummer 1680) der 
Beak Consultants GmbH und „Marienberg“ (Feldnummer 1714) der European Green Me-
tals. Auswirkungen auf das Vorhaben sind nicht zu erwarten. 
Unmittelbar östlich des geplanten Vorhabens wird der alte, nichtrisskundige „Hilfe Gottes 
Stolln“ vermutet. Nach den bekannten Unterlagen sind im Bereich des geplanten Vorha-
bens bisher keine stillgelegten bergbaulichen Anlagen vorhanden, die Bergschäden oder 
andere nachteilige Einwirkungen erwarten lassen. 
Das Vorhandensein nichtrisskundiger Grubenbaue ist nicht auszuschließen. Die Baugru-
ben sind bei Verdacht durch einen Fachkundigen auf Spuren alten Bergbaus zu überprü-
fen.  
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Natürlich Radioaktivität  
Das Plangebiet liegt am Rande der radioaktiven Verdachtsfläche Nr. 18 (Annaberg-
Buchholz) des Altlastenkatasters des Bundesamtes für Strahlenschutz.  
 
Altlasten 
Das Flurstück 452/21 der Gemarkung Geyersdorf ist nach derzeitiger Aktenlage nicht als 
Altlastenverdachtsfläche im Sächsischen Altlastenkataster erfasst. 
 
Archäologische Relevanzbereiche  
Das Baugebiet befindet sich nicht in einem Archäologischen Relevanzbereich. Durch das 
Vorhaben ist nicht mit Auswirkung auf bestehende Kulturgüter zu rechnen.  
 
Auf die Meldepflicht bei Bodenfunden wurde in den textlichen Festsetzungen hingewiesen.  
 
Forst 
Angrenzend an den Planungsbereich befindet sich im Osten auf dem Flurstück 444/1 der 
Gemarkung Geyersdorf und im Südwesten auf dem Flurstück 1494/33 der Gemarkung 
Annaberg, Wald im Sinne des § 2 des Waldgesetzes für den Freistaat Sachsen (Sächs-
WaldG).  
Gemäß § 25 Abs. 3 SächsWaldG müssen Gebäude mindestens 30 m vom Wald entfernt 
sein. Diese Regelung dient insbesondere der Vermeidung von Gefahren, die von Gebäu-
den für Wald und von Wald für Gebäude ausgehen. Unkontrolliert fallende Bäume und 
Baumteile dürfen Gebäude nicht beschädigen. Gefahren bestehen vor allem bei Sturm 
aber auch bei Fällarbeiten im Wald.   
 
Die Errichtung von Garagen und Nebenanlagen sind ausschließlich innerhalb der Bau-
grenzen zulässig. Die gesetzliche Regelung des § 25 Abs. 3 SächsWaldG gilt auch für 
untergeordnete Gebäudeteile wie z. B. Erker, Eingangstreppenüberdachungen, Dachvor-
sprünge und Gebäudeteile, welche der Sächsischen Bauordnung unterliegen.  
 
Bei der Festlegung der Baugrenzen wurde darauf geachtet, dass der gesetzlich vorge-
schriebene Mindestabstand eingehalten wird. 
 
Naturschutz 
Das Flurstück wird derzeit vertragsfrei unentgeltlich überwiegend als Ackerland landwirt-
schaftlich genutzt.   
Der Flächennutzungsplan der Stadt Annaberg-Buchholz weist die betroffene Fläche als 
„Wohnbaufläche“ aus.   
Das betroffene Flurstück ist dem Außenbereich der Stadt Annaberg-Buchholz zuzuordnen.  
 
Das geplante Vorhaben befindet sich in der Entwicklungszone der Stadt Annaberg-
Buchholz des Naturparkes „Erzgebirge/Vogtland“. Aus Sicht des Naturparks bestehen kei-
ne Bedenken zu dem Vorhaben. Die Anlage eines Hausgartens sowie das Anpflanzen von 
Bäumen werten diese Fläche auf. Weitere dem Naturschutzrecht unterliegende Schutzge-
biete oder bekannte gesetzlich geschützte Biotope sind nicht betroffen.   
 
Im vorliegenden Entwurf werden Festsetzungen zur Grünordnung getroffen. Diese sind die 
Anlage einer Grünfläche auf 2.214 m² mit Pflanzung eines Baumes je angefangene 450 
m² Grundstücksfläche. Da der überwiegende Teil der betroffenen Fläche derzeit intensiv 
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landwirtschaftlich genutzt wird, wird auch mit der vorgesehenen Bebauung, aufgrund der 
anzulegenden Grünfläche mit Gehölzpflanzungen, in der Gesamtbetrachtung eine Aufwer-
tung des Naturhaushaltes im betroffenen Bereich des BPL erfolgen.   
 
Bezüglich der zu verwendenden und nicht zu verwendenden Arten für eine Bepflanzung 
besteht seitens der Unteren Naturschutzbehörde des Erzgebirgskreises Einverständnis.   
 
Siedlungswasserwirtschaft 
Durch das Vorhaben wird kein Trinkwasser- bzw. Heilquellenschutzgebiet berührt. 
 
Öffentlicher Gesundheitsdienst  
Sollten während der Bauphase Einzel- und Eigenbrunnen bekannt werden, sind negative  
Beeinträchtigungen dieser Anlagen auszuschließen.  
Die allgemeinen Hinweise und Forderungen zum radonsicheren Bauen sind bei der Aus-
führung von Baumaßnahmen zu beachten.  
Belästigungen durch Lärm, Stäube und Gerüche, die während Bauphasen auftreten, sind, 
insofern sie sich auf Anwohner (Wohngebäude, Freizeitgebäude und –gelände) oder 
Funktionsbereiche (öffentliche Einrichtungen, Betriebe) störend auswirken können, so ge-
ring wie möglich zu halten. 
 

3.1.1.2 Bestandsbeschreibung und Bewertung  

Ökologische Einheiten / Reale Vegetation / Arten und Biotope  
Das Plangebiet schließt sich im Westen, Norden und Osten dem kleinstädtisch geprägten 
Siedlungskörper vom OT Geyersdorf an. Südlich des Plangebietes sind Ackerland bzw. 
Wiesenflächen vorhanden. 
In den, als Wohngebiet dargestellten Bereichen existiert kein Baumbestand.  
 
Schutzgebiete  
Im Plangebiet sind keine Schutzgebiete entsprechend §§ 16-22 und § 26 SächsNatSchG 
vorhanden. FFH-Gebiete und Europäische Vogelschutzgebiete sind nicht betroffen.  
 

3.1.1.3 Auswirkungen auf Schutzgüter  

Auswirkungen auf den Boden  
Möglichkeiten zur Minimierung der Bodenversiegelung sind in die Planung eingeflossen. 
So wurden für die PKW-Stellplätze wasserdurchlässige Beläge festgesetzt.  
Durch die Umsetzung der Planung kommt es vorhabenbedingt zu einer Erhöhung der voll-
versiegelten Flächen. Der unversiegelte Flächenanteil nimmt ab. Ausgehend von der Flä-
chengröße des Plangebietes sind die Auswirkungen insgesamt gering.  
Die Notwendigkeit zur Umwandlung von landwirtschaftlichen Flächen in Siedlungsflächen 
ergibt sich aus dem planerischen Erfordernis, entsprechend des mittelfristig ermittelten 
Wohnbaubedarfs Flächen für den Wohnungsbau  zur Eigenentwicklung der Kommune zur 
Verfügung zu stellen. Die vorhandenen verfügbaren Wohnbauflächenreserven und Innen-
entwicklungspotenziale reichen zur Deckung des Bedarfs nicht aus. Daher müssen in be-
grenzten Umfang an städtebaulich vertretbaren Standorten neue Flächen für die Sied-
lungsentwicklung in Anspruch genommen werden.  
Da die vorhandenen Reserveflächen zur Befriedigung des Wohnbaubedarfs nicht ausrei-
chen, werden in geringem Umfang derzeit landwirtschaftlich genutzte Flächen neu für 
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die Siedlungsentwicklung in Anspruch genommen. Die Fläche des vorliegenden Bebau-
ungsplans weist bereits durch die an drei Seiten umgebende Bebauung einen hohen Sied-
lungszusammenhang auf und kann mit vertretbaren Kosten für eine bauliche Entwicklung 
erschlossen werden. Die natürliche Fruchtbarkeit der vorhandenen Böden ist gering. 
 
Auswirkungen auf das Wasser  
Maßgebliche, anzuwendende gesetzliche Grundlagen bilden Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG) sowie das Sächsische Wassergesetz (SächsWG). Die Gesetze gelten allgemein 
für oberirdische Gewässer und das Grundwasser.  
Bei Erdaufschlüssen ist das Grundwasser vor Verunreinigungen oder sonstigen nachteili-
gen Veränderungen zu schützen.  
 
Um die natürlichen Versickerungsvorgänge möglichst wenig zu beeinträchtigen sowie zur 
Entlastung der vorhanden Abwassersysteme sind die Stellplätze aus versickerungsfähigen 
Belägen herzustellen. Die Grundwasserneubildung darf durch Versiegelung und Beein-
trächtigung der Versickerung nicht über das festgesetzte Maß hinaus behindert werden. 
Bei der Reduzierung der Versieglung auf das unbedingt notwendige Maß könnten die Bo-
denfunktionen zum Großteil erhalten bleiben. Vollflächig versiegelnde Oberflächenbefesti-
gen sollen deshalb nur dort verwendet werden, wo dies zur Sicherung der tatsächlichen 
Nutzung unvermeidlich ist.  
 
Die Abwasserbeseitigung umfasst Schmutzwasser und Niederschlagswasser. Der OT 
Geyersdorf ist an die öffentliche Abwasserentsorgung angeschlossen, so dass eine ord-
nungsgemäße Ableitung und Behandlung der Abwässer gewährleistet ist.  
 
Bewertung der Auswirkungen auf Klima und Luft  
Das Plangebiet ist im Regionalplan Chemnitz-Erzgebirge als Siedlungsfläche dargestellt.  
Es bestehen keine lokalklimatischen Einschränkungen z.B. Kaltluftschneise.  
 
• Siedlungsflächen und der Freiraum sollen so gestaltet und entwickelt werden, dass sie 

die bioklimatischen und lufthygienischen Bedingungen im Siedlungsraum positiv be-
einflussen. Dazu sollen siedlungsnahe Freiflächen, in denen bodennahe Kaltluft ent-
steht und in den Siedlungsraum abfließt, funktionsfähig und emissionsarm erhalten 
werden, 

• Siedlungsbereiche, die für den Zutritt von bodennaher Kaltluft und von Frischluft be-
deutsam sind, frei von abriegelnder Bebauung bleiben sowie 

• Bereiche innerhalb der Siedlungen und am Siedlungsrand, die der Verminderung von 
Luftverunreinigungen dienen, in ihrer Funktionsfähigkeit gesichert und entwickelt so-
wie erweitert werden. 

 
Der Einfluss der Planfläche auf Temperatur, Feuchte und Wind ist auf Grund der geringen 
Größe des Plangebietes insgesamt gering. Die Auswirkungen durch die Verdichtung der 
Fläche sind lokal begrenzt und die geplante lockere Bebauung mit Durchgrünung führt zu 
keinen erheblichen negativen Umweltauswirkungen.  
Bewertung der Auswirkungen auf die Flora  
Durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung (Acker) herrscht im Plangebiet eine arten-
arme Vegetation vor. Erhaltenswerter Baumbestand existiert innerhalb der Wohngebiets-
fläche nicht.  
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Für standortgerechte Neuanpflanzungen wurde eine Artenliste empfohlen. Dadurch  
wird eine gute grünordnerische Einbindung des Wohngebiets erzielt.  
Durch die Bepflanzung und Begrünung in den Grundstücken wird die Artenvielfalt im Ge-
biet erhöht.  
 
Bewertung der Auswirkungen auf die Fauna und Flora  
Vorhandene Lebensräume bleiben durch die aufgelockerte Bebauung und einen hohen 
Grünflächenanteil im Wesentlichen erhalten. Eine Betroffenheit von Bodenlebewesen, 
Kleinsäugern (Mäuse etc.), Würmern, Insekten und Spinnen ist jedoch prinzipiell zu erwar-
ten.  
 
Durch die vorgesehenen Grundstücksbepflanzungen mit Laub- bzw. Obstbäumen werden 
standortgerechte Gehölzstrukturen geschaffen.  
Auf eine Heckenbepflanzung im Randbereich wurde verzichtet, da die Plangebietsfläche 
relativ klein ist, sich an der Ost- und Westseite Waldflächen und nördlich die vorhandene 
Bebauung anschließt.  
Heckenbepflanzungen können im Randbereiche des Plangebietes jederzeit ergänzt wer-
den. Durch eine entsprechende, grünordnerische und sonstige Gestaltung der nicht über-
baubaren Teile des Plangebietes kann sich perspektivisch am Standort selbst die Arten-
zahl und Vielfalt erhöhen.  
 
Bewertung der Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild  
Die geplanten Gebäudegrößen passen sich in die baulich geprägte Umgebung ein. Unter 
Beachtung der getroffenen bauordnungsrechtlichen Festsetzungen erfolgen keine negati-
ven Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild.  
 

3.1.1.4 Eingriffsbilanz - Ausgleichsmaßnahmen  

Durch die geplante Bebauung findet kein kompensationspflichtiger Eingriff statt. Entspre-
chende Berechnungen nach der im Freistaat Sachsen auf Grundlage des Landesentwick-
lungsplans vorzugsweise anzuwendenden Methode zur Ermittlung des Kompensationsbe-
darfs "Handlungsempfehlung zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen im Freistaat 
Sachsen" und daraus resultierende Kompensationsfestsetzungen erübrigen sich. 
 
Durch grünordnerische Festsetzungen erfolgt eine Aufwertung der floristischen Bestände.  
Die Begrünung trägt zur Erhöhung der Artenvielfalt im Gebiet bei.  
 

3.1.1.5 Maßnahmen zur Grünordnung  

Nennenswerter Baumbestand existiert im Plangebiet nicht. 
Zur allgemeinen Grundstücksbepflanzung wurde bezogen auf die Grundstücksgröße die 
Pflanzung von Laub-, hier vorzugsweise Obstbäumen, festgesetzt.  
Die Maßnahmen dienen einer ökologischen Aufwertung und landschaftsgerechten Ein-
gliederung des Planungsgebietes sowie einer ästhetisch ansprechenden Gestaltung.  
 
Arten- und Biotopschutz  
Die Stabilität von Tierpopulationen ist nur gewährleistet, wenn über Vernetzungselemente 
Wanderungen und damit genetischer Austausch möglich ist. Die geplante Einzäunung des 
Baugrundstückes behindert in Teilbereichen für am Boden lebende Tiere den vorhan-
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denen Biotopverbund. Ein Austausch zu den benachbarten Biotopen ist jedoch auch wei-
terhin möglich. 
 
Bepflanzungen sind mit heimischen Gehölzen (Artenliste) vorzunehmen. Das Einwandern 
und Ausbreiten von Neophyten und stark wuchernden Pflanzen zu verhindern.  
 
Rand- und Grundstücksbegrünung  
Zur Gestaltung des Übergangs zur freien Landschaft wurde für den südlichen Bereich des 
Baugebiets eine Grünfläche festgesetzt. Nicht überbaute Grundstücksflächen sind zu be-
grünen. 
 
Zur allgemeinen Begrünung der Grundstücke wurde die Pflanzung von mindestens einem 
Baum pro 450 m² Grundstücksfläche festgesetzt.  
 
Dachbegrünung  
Für die Dachflächen der Garagen können extensive Dachbegrünungen vorgenommen 
werden 
 

3.1.2 Immissionsschutz  

Das Bebauungsplangebiet ist als allgemeines Wohngebiet festgesetzt. Das Beiblatt 1 zu 
DIN 18005-1 enthält schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung. 
Diese gelten nur für die städtebauliche Planung, nicht dagegen für die Zulassung von Ein-
zelvorhaben. Es handelt sich dabei nicht um Grenzwerte. Sie sind vielmehr als sachver-
ständige Konkretisierung der Anforderung an den Schallschutz im Städtebau aufzufassen. 
Bei der Planung von schutzbedürftigen Nutzungen im Einwirkungsbereich von Straßen- 
und Schienenwegen ist die Einhaltung dieser Orientierungswerte anzustreben.  
Für die Beurteilung ist tags der Zeitraum von 6.00 Uhr bis 22.00 Uhr und nachts von 22.00 
Uhr bis 6.00 Uhr zugrunde zu legen.  
Die Orientierungswerte sollen bereits auf den Rand der Bauflächen bezogen werden.  
 
• tags   55 dB  
• nachts  45 dB 

 
Industrie-, Gewerbe-und Freizeitlärm  
Industrie- und Gewerbebetriebe befinden sich nicht im unmittelbaren Umfeld des Standor-
tes. Somit liegen keine Beeinträchtigungen des Plangebietes durch Industrie-, Gewerbe- 
und Freizeitlärm vor.  
 
Verkehrslärm  
In der Nähe des Standortes befinden sich keine Bahnanlagen.  
Die Auswirkungen des Straßenverkehrs auf den Standort können als gering eingeschätzt 
werden. Durch die vorhandene Bebauung besteht eine Lärmabschirmung zur Geyersdor-
fer Hauptstraße.  
 
Wirkungen des Plangebietes nach außen  
Der Fahrverkehr durch das Plangebiet trägt nicht zu einer markanten Verkehrssteigerung 
bei.  
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Durch den Neubau von ca. 11 Wohnungen bleibt das Verkehrsaufkommen jedoch insge-
samt sehr gering und gebietsverträglich.  
 

3.2 Auswirkungen auf die Wirtschaft / Sozialen Verh ältnisse  

Durch den Ausbau des Standortes erfolgt die Bereitstellung von nachgefragten Wohn-
standorten in zentralörtlicher Lage des OT Geyersdorf von Annaberg-Buchholz.  
Die Nähe zu Arbeitsstätten und dem Stadtkern werden kurze Wege zwischen Wohnen und 
Arbeiten und Einkaufen geschaffen.  
 

3.3 Auswirkungen auf den Verkehr  

Durch die Bebauung sind keine wesentlichen Auswirkungen auf das Verkehrsaufkommen 
zu erwarten (siehe Punkt 3.1.2).  
Je Wohneinheit sind 1,50 private Stellplätze als Garagen oder offene Stellplätze vorgese-
hen.  
 

3.4 Auswirkungen auf den Bestand  

Die bisherige landwirtschaftliche Nutzfläche wird dauerhaft entzogen. Eine planbedingte 
Existenzbedrohung liegt nicht vor. Die landwirtschaftlichen Flächen sind nach Realisierung 
des Bauvorhabens auch weiterhin über den „Oberen Bahnhof“ erreichbar. Eine direkte 
Feldzufahrt über den Tannenweg ist derzeit nicht vorhanden.  
Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen werden so angelegt, dass die Mindestab-
stände den Sächsischen Nachbarschaftsgesetzt entsprechen. 
Der Tannenweg im Planbereich soll einen der zukünftigen Nutzung angepassten Ausbau 
erhalten. 
Die Bebauung fügt sich in den wohnbaulich geprägten Bereich des Ortsteils ein.  
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TEIL III Umweltbericht  
 

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen  

 
Nach §2 Abs. 4 Satz 1 BauGB hat die Gemeinde die voraussichtlichen erheblichen Um-
weltauswirkungen der Planung zu ermitteln – das ist ein selbstverständliches planerisches 
Vorgehen bei der Zusammenstellung des Abwägungsmaterials. Diese Belange sind in ei-
nem Umweltbericht zu beschreiben und zu bewerten. Der Umweltbericht nach §2 Abs.4 
und §2a Satz 2 Nummer 2 folgt den Vorgaben der Anlage 1 zum Baugesetzbuch (BauGB) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S.3634).  
 

1.1 Kurzdarstellung des Vorhabens 

Planinhalt und wichtigste Planungsziele 1. bedarfsgerechte Bereitstellung von Wohn-
bauflächen für nachgefragte EFH/ZFH  

2. geordnete Erschließung  
3. nachhaltige Grünordnung  

Ortsteil Geyersdorf 

Lage im Siedlungsgrundriss Östlich des Stadtzentrums am Nordhang des 
Pöhlbergmassivs als Lückenschluss zwi-
schen westlicher und östlicher Bebauung  

Erschließung erfolgt ausgehend von vorhandenen Leitun-
gen im Eschenweg 

Flächengröße Satzungsgebiet 5.425 m² 

derzeit maßgeblicher bauplanungsrechtli-
cher Status 

Außenbereich 

maßgebliche Bodennutzung im Bestand Intensiv landwirtschaftlich genutzte Ackerflä-
che 

maßgebliche Baugebietsfestsetzungen 
(BauNVO) 

Allgemeines  
Wohngebiet WA (§4 BauNVO)  

maßgebliche Nutzungsmaßfestsetzungen 
(BauNVO) 

Grundflächenzahl GRZ 0,4 

Veränderung Vollversiegelung 
Veränderung Teilversiegelung 

+ 740 m² 
+ 113 m² 
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1.2 Ziele des Umweltschutzes in Fachgesetzen und Fa chplänen  

Allgemeine Ziele des Umweltschutzes sind:  
 
Schutzgutübergreifend Schutzgut Pflanzen/ Tiere/ Bi odiversität 

• Dauerhafte Sicherung der Leistungs‐ 
und Funktionsfähigkeit von Natur und 
Landschaft 

• Sparsame und schonende Nutzung der 
Naturgüter 

• Schutz vor schädlichen Umweltein-
wirkungen und dessen Vorbeugung 

• Erhalt und Entwicklung der biologischen 
Vielfalt 
 

• Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen und 
Erhalt der Lebensräume 

• Minimierung von Zerschneidung und Ver-
brauch der Landschaft  

  

Schutzgut Fläche und Boden Schutzgut Wasser (Oberir dische Gewässer 
und Grundwasser) 

• Erhalt der Funktionsfähigkeit der Bö-
den im Naturhaushalt und Vermeidung 
von Bodenerosion 

• Abwehr und Vorsorge vor schädlichen 
Bodenveränderungen 

• Sparsamer und schonender Umgang 
mit Grund und Boden, durch Nutzung 
von Brachen, Nachverdichtung und In-
nenentwicklung 

• Schutz des Wassers zur Vorsorge, Siche-
rung natürlicher Eigenschaften, Er-
halt/Wiederherstellung ökol. Funktionen 

• Schutz der Gewässer vor Verunreinigungen 

• Wiederherstellung und Verbesserung des 
Wasserrückhaltevermögens 

Schutzgut Klima/ Luft Schutzgut Bevölkerung, mensch liche Ge-
sundheit  

• Vermeidung der Beeinträchtigung des 
Klimas 

• Erhalt, Entwicklung und Wiederher-
stellung von Gebieten mit günstiger 
klimatischer Wirkung sowie Luft-
austauschbahnen 

• Vorbeugender Hochwasserschutz 
 

• Luftreinhaltung, Lärmschutz 

Schutzgut Kultur- und sonstige Sach-
güter 

Schutzgut Landschaftsbild/ Landschafts-
erleben 

• Erhalt historischer Kulturlandschaften 
und –landschaftsteile von besonderer 
Eigenart  

• Angemessene Berücksichtigung der 
Belange des Denkmalschutzes 

• Dauerhafte Sicherung der Vielfalt, Eigenart 
und Schönheit sowie des Erholungswertes 
von Natur und Landschaft  

• Vermeidung von Beeinträchtigungen des 
Erlebnis- und Erholungswertes der Land-
schaft  
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1.3 Ziele des Umweltschutzes in übergeordneten Plan ungen  

 
An die Ziele (Z) der Raumordnung (§3 Abs.1 Nr.2 Raumordnungsgesetz) besteht bei 
raumbedeutsamen Planungen Anpassungspflicht (§1 Abs.4 BauGB), die Grundsätze (G, 
§3 Abs.1 Nr.3 ROG) genießen ein besonderes Gewicht in der Abwägung zum Bauleitplan.  
 
Landesentwicklungsplan LEP2013  
 
Vorgabe  Ziele des Umweltschutzes  Art der Berücksichtigung  
Karte 1 Raumstruktur: Verdichtungsraum; 

Mittelzentrum am bedeutsamer Ver-
bindungs- und Entwicklungsachse  

Siedlungsentwicklung am zentralen 
Ort 

Karte 3 Räume mit besonderem Hand-
lungsbedarf  
- Bergbaufolgelandschaft  

Der Altbergbau und seine Auswirkun-
gen auf das Vorhaben werden unter-
sucht und beachtet  

Karte 7 Gebietskulisse für die Ausweisung 
eines großräumig übergreifenden Bio-
topverbundes  

Vorhaben liegt außerhalb des Kernbe-
reichs „Steinrücken im Komplex mit 
frisch-feuchtem Grünland sowie Rest-
wäldern und Heiden“  

Karte 8 Lebensraumverbundsystem für groß-
räumig lebende Wildtiere mit natürli-
chem Wanderungsverhalten  

Vorhaben liegt außerhalb der weiter 
südlich befindlichen Lebensräume und 
Streifgebiete sowie von Verbindungs-
flächen 

G 2.2.1.1  „Die Neuinanspruchnahme von Frei-
flächen für Siedlungs- und Verkehrs-
zwecke soll … vermindert werden. Bei 
der Neuinanspruchnahme von Flä-
chen für Siedlungs- und Verkehrs-
zwecke soll bei Kompensationsmaß-
nahmen vorrangig auf eine Entsiege-
lung hingewirkt werden.“ 

Beim naturschutzrechtlichen Eingriffs-
ausgleich wurde prioritär der Aus-
gleich durch höherwertige Biotopwerte 
geprüft.  

Z 2.2.1.3 „Die Festsetzung neuer Wohnbau-
gebiete soll in zumutbarer Entfernung 
zu den Versorgungs- und Siedlungs-
kernen erfolgen.“ 

Der nächste Lebensmittelmarkt befin-
det sich an der Geyersdorfer Haupt-
straße in ca. 670 m Entfernung. Weite-
re Einkaufsmöglichkeiten befinden 
sich im Zentrum von Annaberg und in 
der Adam-Ries-Passage. Diese kön-
nen fuß-läufig oder mit dem Stadtver-
kehr erreicht werden. Das Erzgebirgs-
center befindet sich in einer Ent-
fernung von zwei Kilometern. 

Z 2.2.1.4 „Die Festsetzung neuer Baugebiete 
außerhalb der im Zusammenhang 
bebauten Ortsteile ist nur in Ausnah-
mefällen zulässig, wenn innerhalb 
dieser Ortsteile nicht ausreichend Flä-
chen in geeigneter Form zur Verfü-
gung stehen. Solche neuen Baugebie-
te sollen in städtebaulicher Anbindung 
an vorhandene im Zusammenhang 
bebaute Ortsteile festgesetzt werden.“  

Im Kontext einer gesamtstädtisch be-
trachteten Bedarfsbegründung im IN-
SEK wird auf den spezifischen Bedarf 
an großzügigen Ein- und Mehrfamili-
enhausgrund-stücken, hier mit Anbin-
dung an den Innenbereich, in land-
schaftlich attraktiver Lage verwiesen. 
Ein Umlenken dieses Nachfragepoten-
zials auf Nachbarkommunen würde 
Zersiedelungstendenzen bestärken. 
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Regionalplan Chemnitz-Erzgebirge (RPCE 2008) / Entwurf Regionalplan Region Chemnitz 
(RPRC – E 12/2015)  
 
Vorgabe  Ziele des Umweltschutzes  Art der Berücksichtigung  
Karte 5.1 Gebiete mit besonderen besonderer 

potenzieller Erosionsgefährdung ….. 
ist darauf hinzuwirken, dass der Bo-
denerosion durch geeignete Maß-
nahmen vorgebeugt wird. 
 

Hangseitige Grünflächen sind zeitnah 
und ausreichend zu begrünen. Eine 
entsprechende Geländemodellierung 
bis zu 1,00 m am südlichen Ende des 
Baugebietes soll das Plangebiet und 
die Unterlieger vor möglichen Erosi-
onsschäden schützen. 

Karte 5.2 
 
 
 
 
 
 
RPRC 

Bereiche der Landschaft mit besonde-
ren Nutzungsanforderungen  
– Teil Kulturlandschaft:  
Nähe zu Altbergbaulandschaft/Erz, 
Hecken- und Steinrückengebiet sowie 
regional bedeutsamer Erhebung 
Pöhlberg  
Stadt liegt zu großen Teilen in einem 
geplanten Vorranggebiet Kulturland-
schaftsschutz.  
– relevante Blickbeziehungen zu regi-
onal bedeutsamen Erhebungen (z.B. 
Basaltberge in der Region) und histo-
rische Stadt- und Bergbauanlagen der 
Montanregion „Erzgebir-
ge/Krušnohoří“ (Weltkulturerbean-
trag).  

Berücksichtigung durch geplante Be-
bauung mit max. 2 Vollgeschossen 
zzgl. Dach und Keller. 
 
 
 
 
Das Plangebiet liegt außerhalb be-
deutsamer Sichtachsen. 

 
 
Flächennutzungsplan  
 
Die Stadt Annaberg-Buchholz verfügt über einen wirksamen Flächennutzungsplan (FNP). 
Im FNP wird das B-Plan-Gebiet nach der allgemeinen Art der baulichen Nutzung als 
Wohnbaufläche dargestellt. Der vorliegende Bebauungsplan kann vollständig aus dem 
FNP entwickelt werden.  
 
 
Landschaftsplan  
 
Der Landschaftsplan (LP) der Stadt Annaberg-Buchholz liegt mit Stand 10/2010 als Ent-
wurf, Autor LAND+LEBEN Landschaftsarchitektur Dipl.-Ing. Kay Hofmann, Zeppelinstraße 
1a, 09456 Annaberg-Buchholz, vor.  
Im LP-Entwurf wurde der jetzt beplante Standort für eine der guten fachlichen Praxis ent-
sprechende Dauergrünlandnutzung vorgesehen. Aufgrund der geänderten gesamtstädti-
schen Wohnbauflächenentwicklungskonzeption im Zuges des FNP soll jedoch nicht an 
einer Dauergrünlandnutzung festgehalten werden. 
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2 Beschreibung der Umweltauswirkungen 

 
§2 Abs.4 BauGB regelt: „Für die Belange des Umweltschutzes nach §1 Abs.6 Nr.7 und 
§1a wird eine Umweltprüfung durchgeführt, in der die voraussichtlichen erheblichen Um-
weltauswirkungen ermittelt werden und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet 
werden;“ Dazu ist die Anlage 1 zum BauGB anzuwenden. „Die Gemeinde legt dazu für 
jeden Bauleitplan fest, in welchem Umfang und Detaillierungsgrad die Ermittlung der Be-
lange für die Abwägung erforderlich ist. Die Umweltprüfung bezieht sich auf das, was nach 
gegenwärtigem Wissensstand und allgemein anerkannten Prüfmethoden sowie nach In-
halt und Detaillierungsgrad des Bauleitplans angemessenerweise verlangt werden kann. 
Das Ergebnis der Umweltprüfung ist in der Abwägung zu berücksichtigen.“  
Nach §1 Abs.6 Nr.7 BauGB sind bei „der Aufstellung der Bauleitpläne (…) die Belange des 
Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, zu berück-
sichtigen, insbesondere  

 

a) die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das 
Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt,  

b) die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bun-
desnaturschutzgesetzes,  

c) umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die 
Bevölkerung insgesamt,  

d) umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter,  

e) die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und 
Abwässern,  

f) die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von 
Energie,  

g) die Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbesondere 
des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts,  

h) die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch Rechts-
verordnung zur Erfüllung von Rechtsakten der Europäischen Union festgelegten Im-
missionsgrenzwerte nicht überschritten werden,  

i) die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes nach 
den Buchstaben a bis d,  

j) unbeschadet des §50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, die Auswirkun-
gen, die aufgrund der Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben 
für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind, auf die Belange nach den 
Buchstaben a bis d und i,“  

 

2.1 Lage des Vorhabens zu Schutzgebieten nach dem N aturschutzrecht  

 
Aufgrund der jeweiligen Entfernung und zwischen den Schutzgebieten und dem Vorhaben 
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gelegener Siedlungsbebauung kann eine Betroffenheit der Erhaltungsziele und Schutz-
zwecke i.S. §1 Abs.6 Nr.7 b) BauGB ausgeschlossen werden.  
 
Schutzgebiet Entfernung vom Plangebiet  

 
FFH „Mittelerzgebirgische Basaltberge“ Ri. O 0,65 km  
FFH „Pöhlbachtal“ Ri. SO 1,75 km  
SPA „Mittelgebirgslandschaft östlich Annaberg“ Ri. O 0,65 km  
LSG „Pöhlberg“ Ri. O 0,65 km  
 
 

2.2 hydrogeologische Verhältnisse  

 
Aus hydrogeologischer Sicht kann oberflächennahes Grundwasser des Zwischenabflus-
ses im Hangschutt und in den rolligen Zersatzbildungen des Festgesteins auftreten. Diese 
Horizonte bilden einen oberflächennahen Porengrundwasserleiter aus, in welchem eine 
oberflächennahe, überwiegend saisonale und niederschlagsabhängige Grundwasserfüh-
rung vorkommt. Eine verstärkte Grundwasserführung ist während der Tauperiode im Früh-
jahr oder nach niederschlagsreichen Zeiten zu erwarten. In Trockenzeiten können unge-
sättigte Verhältnisse in dieser Einheit vorkommen. Der Grundwasserabfluss erfolgt in der 
Regel dem morphologischen Gefälle in Richtung Vorfluter. Ein Teil des oberflächennahen 
Abflusses kann auch über hydraulisch wirksame Trennflächen wie Klüfte und Störungen in 
tiefere Bereiche des Kluftgrundwasserleiters im Festgestein abgeführt werden.  
 
Die Verhältnisse bezüglich der Versickerungsfähigkeit des Untergrundes wurden nicht un-
tersucht.  
 

2.3 Gegenüberstellung 

 
Entsprechend der Anlage 1 zum BauGB gehören zur Beschreibung und Bewertung der 
erheblichen Umweltauswirkungen auf die in §1 Abs.6 Nr.7 BauGB dargestellten Schutzgü-
ter, die nach §2 Abs.4 S.1 BauGB in der Umweltprüfung ermittelt wurden, folgende Anga-
ben in den Umweltbericht:  
 

1. eine Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario), ein-
schließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich beein-
flusst werden, und eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Umwelt-
zustands bei Nichtdurchführung der Planung, (…);  

2. eine Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Pla-
nung durch die Beschreibung insbesondere der möglichen erheblichen Auswirkun-
gen während der Bau- und Betriebsphase der geplanten Vorhaben, auf die Belange 
nach §1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe a bis i.  

3. eine Beschreibung der geplanten Maßnahmen, mit denen festgestellte erhebliche 
nachteilige Umweltauswirkungen während der Bau- oder Betriebsphase vermieden, 
verhindert, verringert oder soweit möglich ausgeglichen werden sollen sowie geplan-
te Überwachungsmaßnahmen.  
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4. in Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten, wobei die Ziele und der 
räumliche Geltungsbereich des Bauleitplans zu berücksichtigen sind, und die Angabe 
der wesentlichen Gründe für die getroffene Wahl;  

5. eine Beschreibung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen nach §1 Absatz 6 
Nummer 7 Buchstabe j sowie Maßnahmen zu deren Verhinderung oder Verminde-
rung und ggf. Einzelheiten zu Bereitschafts- und Bekämpfungsmaßnahmen derarti-
ger Krisenfälle;“  

 
Der zuletzt genannte Punkt (5) ist für das Vorhaben der Wohngebietsentwicklung nicht 
relevant, da keine Störfallbetriebe zugelassen werden und auch kein Heranplanen an be-
stehende erfolgt.  
 
Erheblich nachteilige Auswirkungen auf Schutzgüter liegen vor, wenn diese räumlich, zeit-
lich oder funktional einzeln oder in ihren Wechselwirkungen ein bestimmtes Maß an nega-
tiven Veränderungen überschreiten. Die Stadt beschränkt den nach ihr bisher vorliegen-
den Erkenntnissen notwendigen Untersuchungsumfang auf folgende, teils zusammenge-
fasste Schutzgutbetrachtungen:  
 
 

(1) Mensch, Gesundheit (Immissionen)  

(2) Pflanzen, biologische Vielfalt  

(3) Tiere, biologische Vielfalt und Landschaftsbild  

(4) Fläche und Boden  

(5) Wasser 

(6) Luft und Klima 

(7) Landschaft, biologische Vielfalt 

(8) Kultur- und sonstige Sachgüter  

(9) Wechselwirkungen 
 
 
Dies erfolgt nach einem einheitlichen Prüfschema in einer tabellarischen Form.  
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(1) Schutzgut Mensch, Gesundheit (Immissionen); Bev ölkerung insgesamt  

1. Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands  

Beschreibung des derzeitigen 
Umweltzustands 

Intensiv genutzte Ackerfläche, keine Belästigungen ausge-
hend 

Voraussichtliche erhebliche 
Beeinflussung durch die Pla-
nung 

nur geringe Auswirkungen infolge vermehrter Wohnnutzung, 
Quell-und Zielverkehr – lt. Stellungnahme LRA Erzgebirgs-
kreis vom 02.08.2023 keine schädlichen Umwelteinwirkungen 
i.S.d. §3 Abs.1 BImSchG zu erwarten 

Entwicklung des Umweltzu-
stands bei Nichtdurchführung 
der Planung 

Weiterbewirtschaftung intensiv genutzte Ackerfläche 

2. Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung  

 
Beschreibung der Auswirkun-
gen während der Bau- und 
Betriebsphase infolge: 

Schutzgutbetroffenheit  
Begründung sowie Vermeidungs-, 
Minimierungs- und Kompensations-
maßnahmen 

Bauphase         Betriebs-
phase 

a) des Baus und des Vorhan-
denseins des geplanten Vor-
habens 

mittlere keine • Planung und Ausführung nach 
dem Stand der Technik  

• Wohnnutzung fügt sich ein  

b) der Nutzung natürlicher 
Ressourcen, insbesondere 
Fläche, Boden, Wasser, Tie-
re, Pflanzen und biologische 
Vielfalt, wobei soweit möglich 
die nachhaltige Verfügbarkeit 
dieser Ressourcen zu be-
rücksichtigen ist, 

mittlere keine • einmaliger Ressourcenverbrauch 
dient der Befriedigung eines ermit-
telten Wohnbedarfs der Bevölke-
rung  

• Ressourcen schonende Vorhaben-
realisierung  

• Ressourcen schonender Betrieb  

c) der Art und Menge an 
Emissionen von Schad-
stoffen, Lärm, Erschütterun-
gen, Licht, Wärme und Strah-
lung sowie der Verursachung 
von Belästigungen,  

mittlere keine • relevante Lärm- und Staubbelas-
tung nur in Bauphase  

• daher Beachtung der Betriebs- 
und Ruhezeiten, Staubbindung  

d) der Art und Menge der er-
zeugten Abfälle und ihrer Be-
seitigung und Verwertung 

mittlere keine • geregelte Bauabfallentsorgung  

• Einhaltung des Abfallsatzungs-
rechts zur Kreislaufwirtschaft 

e) der Risiken für die mensch-
liche Gesundheit,  
das kulturelle Erbe oder die 
Umwelt (zum Beispiel durch 
Unfälle oder Katastrophen), 

keine keine • bei Planung und Ausführung nach 
dem Stand der Technik nicht zu 
besorgen 
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2. f) der Kumulierung mit den 

Auswirkungen von Vorhaben 
benachbarter Plangebiete 
unter Berücksichtigung etwai-
ger bestehender Umweltprob-
leme in Bezug auf möglicher-
weise betroffene Gebiete mit 
spezieller Umwelt-relevanz 
oder auf die Nutzung von na-
türlichen Ressourcen, 

keine keine • keine Kumulierungsvermutung, da 
geringe, ortsübliche Nutzungsma-
ße festgesetzt sind 

g) der Auswirkungen der ge-
planten Vorhaben auf das 
Klima (zum Beispiel Art und 
Ausmaß der Treibhaus-
gasemissionen) und der An-
fälligkeit der geplanten Vor-
haben gegenüber den Folgen 
des Klimawandels, 

keine keine • Ressourcen schonende Vorhaben-
realisierung  

• Nahmobilität zu großen Teilen mit 
ÖPNV realisierbar 

h) der eingesetzten Techni-
ken und Stoffe 

keine keine • Planung und Ausführung nach 
dem Stand der Technik 

3. Beschreibung der geplanten 
Maßnahmen, mit denen fest-
gestellte erhebliche nachteili-
ge Umweltauswirkungen wäh-
rend der Bau- oder Betriebs-
phase vermieden, verhindert, 
verringert oder soweit möglich 
ausgeglichen werden sollen 
sowie geplante Überwa-
chungsmaßnahmen.  

Bauphase • keine erheblichen nachteiligen 
Umweltauswirkungen 

Betriebsphase • keine erheblichen nachteiligen 
Umweltauswirkungen 

geplante Überwa-
chungsmaßnahmen 

• Planung und Ausführung nach 
dem Stand der Technik  

• -Bauüberwachung  

4. in Betracht kommende an-
derweitige Planungsmöglich-
keiten, wobei die Ziele und 
der räumliche Geltungsbe-
reich des Bauleitplans zu be-
rücksichtigen sind, und die 
Angabe der wesentlichen 
Gründe für die getroffene 
Wahl;  

Planungsalternativen • keine 

Begründung • Priorität der Befriedigung eines 
spezifischen Wohnbedarfs im Mit-
telzentrum Annaberg-Buchholz  

• nach Prüfung keine Verdichtung 
der Bebauung wegen Erhalt ex-
klusiver Standortqualitäten und 
Vermeidung zusätzlicher öffentli-
cher Erschließungsanlagen   
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(2) Schutzgut Pflanzen, biologische Vielfalt 

1. Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands 

Beschreibung des derzeitigen 
Umweltzustands 

Intensiv genutzte Ackerfläche, artenarm 

Voraussichtliche erhebliche 
Beeinflussung durch die Pla-
nung 

• Keine negativen Auswirkungen da vorher artenarme, inten-
siv genutzte Ackerfläche. 

• Bei Umnutzung der Ackerfläche in Wohnfläche mit großzü-
gigem Grünflächenanteil ist mit einer steigenden Artenviel-
fallt zu rechnen. 

Entwicklung des Umweltzu-
stands bei Nichtdurchführung 
der Planung 

Weiterbewirtschaftung intensiv genutzte Ackerfläche 

2. Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung  

 

Beschreibung der Auswirkun-
gen während der Bau- und 
Betriebsphase infolge: 

Schutzgutbetroffenheit  
Begründung sowie Vermeidungs-, 
Minimierungs- und Kompensations-
maßnahmen 

Bauphase Betriebs-
phase 

a) des Baus und des Vorhan-
denseins des geplanten Vor-
habens 

mittlere keine • Kurzzeitige Beeinträchtigung im 
Zuge der Erdarbeiten. 

• Durch Rekultivierung und Begrün-
dung des Baugrundstückes Anrei-
cherung der Artenvielfalt. 

b) der Nutzung natürlicher 
Ressourcen, insbesondere 
Fläche, Boden, Wasser, Tie-
re, Pflanzen und biologische 
Vielfalt, wobei soweit möglich 
die nachhaltige Verfügbarkeit 
dieser Ressourcen zu be-
rücksichtigen ist, 

mittlere keine • nach baubedingtem Absinken der 
begrünten Flächen ist eine vielfäl-
tige Begrünung aller baulich nicht 
genutzten Bereiche prognostiziert  

• -festsetzungskonformer Zuwachs 
an Gehölzen 

c) der Art und Menge an 
Emissionen von Schadstof-
fen, Lärm, Erschütterungen, 
Licht, Wärme und Strahlung 
sowie der Verursachung von 
Belästigungen,  

keine keine • bei Planung und Ausführung nach 
dem Stand der Technik nicht zu 
befürchten 

d) der Art und Menge der er-
zeugten Abfälle und ihrer Be-
seitigung und Verwertung 

keine keine • Einhaltung des Abfallsatzungs-
rechts zur Kreislaufwirtschaft  

• bei Planung und Ausführung nach 
dem Stand der Technik nicht zu 
befürchten 
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e) der Risiken für die mensch-
liche Gesundheit,  
das kulturelle Erbe oder die 
Umwelt (zum Beispiel durch 
Unfälle oder Katastrophen), 

   

 f) der Kumulierung mit den 
Auswirkungen von Vorhaben 
benachbarter Plangebiete 
unter Berücksichtigung etwai-
ger bestehender Umweltprob-
leme in Bezug auf möglicher-
weise betroffene Gebiete mit 
spezieller Umwelt-relevanz 
oder auf die Nutzung von na-
türlichen Ressourcen, 

keine keine • keine Kumulierungsvermutung, da 
die Artenvielfalt steigen wird 

g) der Auswirkungen der ge-
planten Vorhaben auf das 
Klima (zum Beispiel Art und 
Ausmaß der Treibhaus-
gasemissionen) und der An-
fälligkeit der geplanten Vor-
haben gegenüber den Folgen 
des Klimawandels, 

keine positiv • steigende Anzahl der Gehölze er-
höht CO2-Bindung und Sauer-
stoffbildung  

• steigende Anzahl der Gehölze re-
duziert den „Aufheizprozess“ in 
den Sommermonaten 

• -Verbrennungsverbot fester fossi-
ler Brennstoffe positiv für Flora  

h) der eingesetzten Techni-
ken und Stoffe 

keine keine • bei Planung und Ausführung nach 
dem Stand der Technik nicht zu 
befürchten 

3. Beschreibung der geplanten 
Maßnahmen, mit denen fest-
gestellte erhebliche nachteili-
ge Umweltauswirkungen wäh-
rend der Bau- oder Betriebs-
phase vermieden, verhindert, 
verringert oder soweit möglich 
ausgeglichen werden sollen 
sowie geplante Überwa-
chungsmaßnahmen.  

Bauphase • Ersatzpflanzungen 

Betriebsphase • fachgerechte Pflege der Gehölze 
und begrünter Flächen 

geplante Überwa-
chungsmaßnahmen 

• Bauüberwachung, städtisches 
Monitoring (Baumkataster) zur Er-
füllung der  

• Pflanzpflichten 

4. in Betracht kommende an-
derweitige Planungsmöglich-
keiten, wobei die Ziele und 
der räumliche Geltungsbe-
reich des Bauleitplans zu be-
rücksichtigen sind, und die 
Angabe der wesentlichen 
Gründe für die getroffene 
Wahl;  

Planungsalternativen • keine 

Begründung • Bei der Realisierung des Vorha-
bens ist eine Aufwertung für die 
Artenvielfallt prognostiziert.  
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(3) Schutzgut Tiere, biologische Vielfalt 

1. Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands  

Beschreibung des derzeitigen 
Umweltzustands 

Kaum Habitate im Bereich intensiv genutzter Ackerfläche 

Voraussichtliche erhebliche 
Beeinflussung durch die Pla-
nung 

• keine Auswirkungen, da intensiv genutzte Ackerfläche. 

Entwicklung des Umweltzu-
stands bei Nichtdurchführung 
der Planung 

Keine positive Weiterentwicklung, da durch die intensiv ge-
nutzte Ackerfläche nicht mit einem Anstieg der biologischen 
Vielfalt zu rechnen ist. 

2. Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung  

 

Beschreibung der Auswirkun-
gen während der Bau- und 
Betriebsphase infolge: 

Schutzgutbetroffenheit  
Begründung sowie Vermeidungs-, 
Minimierungs- und Kompensations-
maßnahmen 

Bauphase Betriebs-
phase 

a) des Baus und des Vorhan-
denseins des geplanten Vor-
habens 

mittlere keine • Durch Rekultivierung und Begrün-
dung des Baugrundstückes Anrei-
cherung der Artenvielfalt. 

b) der Nutzung natürlicher 
Ressourcen, insbesondere 
Fläche, Boden, Wasser, Tie-
re, Pflanzen und biologische 
Vielfalt, wobei soweit möglich 
die nachhaltige Verfügbarkeit 
dieser Ressourcen zu be-
rücksichtigen ist, 

mittlere keine • nach baubedingtem Absinken der 
begrünten Flächen ist eine vielfäl-
tige Begrünung aller baulich nicht 
genutzten Bereiche prognostiziert, 
was entsprechende Tierhabitate 
nach sich zieht 

c) der Art und Menge an 
Emissionen von Schadstof-
fen, Lärm, Erschütterungen, 
Licht, Wärme und Strahlung 
sowie der Verursachung von 
Belästigungen,  

keine keine • bei Planung und Ausführung nach 
dem Stand der Technik nicht zu 
befürchten, 

• keine Betroffenheit des näheren 
Umfeldes erkennbar 

d) der Art und Menge der er-
zeugten Abfälle und ihrer Be-
seitigung und Verwertung 

keine keine • bei Planung und Ausführung nach 
dem Stand der Technik nicht zu 
befürchten 

e) der Risiken für die mensch-
liche Gesundheit,  
das kulturelle Erbe oder die 
Umwelt (zum Beispiel durch 
Unfälle oder Katastrophen), 
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 f) der Kumulierung mit den 

Auswirkungen von Vorhaben 
benachbarter Plangebiete 
unter Berücksichtigung etwai-
ger bestehender Umweltprob-
leme in Bezug auf möglicher-
weise betroffene Gebiete mit 
spezieller Umwelt-relevanz 
oder auf die Nutzung von na-
türlichen Ressourcen, 

keine keine • keine Kumulierungsvermutung, da 
die Anzahl der Tierhabitate steigen 
wird 

g) der Auswirkungen der ge-
planten Vorhaben auf das 
Klima (zum Beispiel Art und 
Ausmaß der Treibhaus-
gasemissionen) und der An-
fälligkeit der geplanten Vor-
haben gegenüber den Folgen 
des Klimawandels, 

keine keine •  keine messbaren planbedingten 
Auswirkungen 

h) der eingesetzten Techni-
ken und Stoffe 

keine keine • bei Planung und Ausführung nach 
dem Stand der Technik nicht zu 
befürchten 

3. Beschreibung der geplanten 
Maßnahmen, mit denen fest-
gestellte erhebliche nachteili-
ge Umweltauswirkungen wäh-
rend der Bau- oder Betriebs-
phase vermieden, verhindert, 
verringert oder soweit möglich 
ausgeglichen werden sollen 
sowie geplante Überwa-
chungsmaßnahmen.  

Bauphase • falls schutzbedürftige Habitate 
vorgefunden werden sollten ist 
frühzeitig Ersatz zu schaffen. 

Betriebsphase • keine 

geplante Überwa-
chungsmaßnahmen 

• Bauüberwachung 

4. in Betracht kommende an-
derweitige Planungsmöglich-
keiten, wobei die Ziele und 
der räumliche Geltungsbe-
reich des Bauleitplans zu be-
rücksichtigen sind, und die 
Angabe der wesentlichen 
Gründe für die getroffene 
Wahl;  

Planungsalternativen • keine 

Begründung • Bei der Realisierung des Vorha-
bens ist mit einer steigenden An-
zahl von Habitaten zu rechnen. 

 



Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Tannenweg" in 
09456 Annaberg-Buchholz OT Geyersdorf, Fl.-Nr. 452/21  
      Seite 47 von 60 
 

 

INGENIEURBÜRO HOCH- UND TIEFBAU GMBH ANNABERG, SITZ SEHMATAL 
 
Straße der Freundschaft 1    Tel.:03733 69040 
09465 Sehmatal-Sehma    Fax: 03733 66900 

 

 

(4) Schutzgut Fläche und Boden  

1. Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands  

Beschreibung des derzeitigen 
Umweltzustands 

intensiv genutzter Ackerfläche, hohe Erosionsgefährdung 

Voraussichtliche erhebliche 
Beeinflussung durch die Pla-
nung 

• zum Teil Neuversiegelung von Flächen 

• zum Teil Umwandlung von Ackerfläche in Grünland mit 
Baumpflanzungen 

Entwicklung des Umweltzu-
stands bei Nichtdurchführung 
der Planung 

Fortsetzung intensiv genutzter Ackerfläche  

2. Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung  

 

Beschreibung der Auswirkun-
gen während der Bau- und 
Betriebsphase infolge: 

Schutzgutbetroffenheit  
Begründung sowie Vermeidungs-, 
Minimierungs- und Kompensations-
maßnahmen 

Bauphase Betriebs-
phase 

a) des Baus und des Vorhan-
denseins des geplanten Vor-
habens 

hoch keine • Umwandlung zur Siedlungsfläche 
nur mit großem Aufwand reversi-
bel  

• -baubedingte Bodenverdichtung 
auf unmittelbare Baustreifen be-
grenzen  

b) der Nutzung natürlicher 
Ressourcen, insbesondere 
Fläche, Boden, Wasser, Tie-
re, Pflanzen und biologische 
Vielfalt, wobei soweit möglich 
die nachhaltige Verfügbarkeit 
dieser Ressourcen zu be-
rücksichtigen ist, 

hoch keine • -Voll- und Teilversiegelung 
schränken natürliche Ressourcen 
dauerhaft ein  

• -Einhaltung der Obergrenzen für 
das Maß der baulichen Nutzung 
(GRZ 0,4) 

c) der Art und Menge an 
Emissionen von Schadstof-
fen, Lärm, Erschütterungen, 
Licht, Wärme und Strahlung 
sowie der Verursachung von 
Belästigungen,  

   

d) der Art und Menge der 
erzeugten Abfälle und ihrer 
Beseitigung und Verwertung 

keine keine • bei Planung und Ausführung nach 
dem Stand der Technik nicht zu 
befürchten, 

• insbesondere auch kein Schad-
stoffeintrag in den Boden 
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e) der Risiken für die 
menschliche Gesundheit,  
das kulturelle Erbe oder die 
Umwelt (zum Beispiel durch 
Unfälle oder Katastrophen), 

   

 f) der Kumulierung mit den 
Auswirkungen von Vorhaben 
benachbarter Plangebiete 
unter Berücksichtigung etwa-
iger bestehender Umwelt-
probleme in Bezug auf mög-
licherweise betroffene Gebie-
te mit spezieller Umweltrele-
vanz oder auf die Nutzung 
von natürlichen Ressourcen, 

keine keine • keine Kumulierungsvermutung, da 
geringe, ortsübliche Nutzungsma-
ße festgesetzt sind  

g) der Auswirkungen der ge-
planten Vorhaben auf das 
Klima (zum Beispiel Art und 
Ausmaß der Treibhaus-
gasemissionen) und der An-
fälligkeit der geplanten Vor-
haben gegenüber den Folgen 
des Klimawandels, 

mittlere keine •  Voll- und Teilversiegelung erhö-
hen Gefahr der Wassererosion  

• -Vorsorge durch entsprechende 
Geländegestaltung, ggf. Drosse-
lung des Oberflächenwasserab-
flusses und Bepflanzung  

• durch Anlegen der Grünfl. Wieder-
herstellung einer funktionsfähigen 
Boden- und Vegetationsschicht.  

h) der eingesetzten Techni-
ken und Stoffe 

keine keine • Schutz des Mutterbodens durch 
separates Abschieben, Lagern 
und Wiedereinbau  

• -Einhaltung der Regeln d. Technik 
beim Bau (kein Schadstoffeintrag)  

3. Beschreibung der geplanten 
Maßnahmen, mit denen fest-
gestellte erhebliche nachteili-
ge Umweltauswirkungen 
während der Bau- oder Be-
triebsphase vermieden, ver-
hindert, verringert oder soweit 
möglich ausgeglichen werden 
sollen sowie geplante Über-
wachungsmaßnahmen.  

Bauphase • kein bzw. minimierter Einsatz von 
Pestiziden 

Betriebsphase • Mechanische Schneeberäumung, 
Abstumpfen mit Splitt und Sand 

geplante Überwa-
chungsmaßnahmen 

• Bauüberwachung 

4. in Betracht kommende an-
derweitige Planungsmöglich-
keiten, wobei die Ziele und 
der räumliche Geltungsbe-
reich des Bauleitplans zu 
berücksichtigen sind, und die 
Angabe der wesentlichen 
Gründe für die getroffene 
Wahl;  

Planungsalternativen • keine 

Begründung • lockere Bebauung mit attraktiven 
Flächengrößen ist das Alleinstel-
lungsmerkmal des Standortes 
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(5) Schutzgut Wasser  

1. Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands 

Beschreibung des derzeiti-
gen Umweltzustands 

Intensiv genutzte Ackerfläche, keine kaum Speicherfunktion 
von Wasser, hohe Erosionsgefährdung 

Voraussichtliche erhebliche 
Beeinflussung durch die Pla-
nung 

Auswirkung aufgrund steigender Voll- und Teilversiegelung 
sowie Eingriffen in das Bodenwasserregime. 

Entwicklung des Umweltzu-
stands bei Nichtdurchführung 
der Planung 

Weiterbewirtschaftung intensiv genutzte Ackerfläche 

2. Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung  

 

Beschreibung der Auswir-
kungen während der Bau- 
und Betriebsphase infolge: 

Schutzgutbetroffenheit  
Begründung sowie Vermeidungs-, 
Minimierungs- und Kompensations-
maßnahmen 

Bauphase Betriebs-
phase 

a) des Baus und des Vor-
handenseins des geplanten 
Vorhabens 

hoch keine • Unvermeidlicher dauerhafter Ein-
griff in das Boden-Wasser-Regime  

• baubedingte Bodenverdichtung 
auf unmittelbare Baustreifen be-
grenzen 

b) der Nutzung natürlicher 
Ressourcen, insbesondere 
Fläche, Boden, Wasser, Tie-
re, Pflanzen und biologische 
Vielfalt, wobei soweit möglich 
die nachhaltige Verfügbarkeit 
dieser Ressourcen zu be-
rücksichtigen ist, 

hoch keine •  Voll- und Teilversiegelung 
schränken natürliche Ressourcen 
dauerhaft ein  

• -Einhaltung der Obergrenzen für 
das Maß der baulichen Nutzung 
(GRZ 0,4)  

• -Eingriffskompensation erfolgt Vor-
Ort 

c) der Art und Menge an 
Emissionen von Schad-
stoffen, Lärm, Erschütterun-
gen, Licht, Wärme und 
Strahlung sowie der Verur-
sachung von Belästigungen,  

   

d) der Art und Menge der 
erzeugten Abfälle und ihrer 
Beseitigung und Verwertung 

keine keine • bei Planung und Ausführung nach 
dem Stand der Technik nicht zu 
befürchten  

• -insbesondere auch kein Schad-
stoffeintrag in den Untergrund  
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e) der Risiken für die 
menschliche Gesundheit, 
das kulturelle Erbe oder die 
Umwelt (zum Beispiel durch 
Unfälle oder Katastrophen), 

keine keine • bei Planung und Ausführung nach 
dem Stand der Technik nicht zu 
besorgen 

 f) der Kumulierung mit den 
Auswirkungen von Vorhaben 
benachbarter Plangebiete 
unter Berücksichtigung etwa-
iger bestehender Umwelt-
probleme in Bezug auf mög-
licherweise betroffene Gebie-
te mit spezieller Umwelt-
relevanz oder auf die Nut-
zung von natürlichen Res-
sourcen, 

   

g) der Auswirkungen der 
geplanten Vorhaben auf das 
Klima (zum Beispiel Art und 
Ausmaß der Treibhaus-
gasemissionen) und der An-
fälligkeit der geplanten Vor-
haben gegenüber den Fol-
gen des Klimawandels, 

mittlere keine • -Voll- und Teilversiegelung erhö-
hen Gefahr der Wassererosion 
i.V.m. mit regionalen Prognosen 
zum Klimawandel im Freistaat 
Sachsen  

• -Vorsorge durch entsprechende 
Geländegestaltung, ggf. Drosse-
lung des Oberflächenwasserab-
flusses und Bepflanzung  

• Durch Schaffung einer funktions-
fähigen Oberbodenschicht im Be-
reich der großzügigen Grünflächen 
nebst Bepflanzung erfolgt die 
Wiederherstellung eines natürli-
chen Regenrückhaltevermögens in 
diesem Bereich  

• Dadurch Verringerung der Erosi-
onsgefährdung 

• Verringerung des Oberflächenab-
flusses bei Starkniederschlägen. 

• Im Boden gespeichertes Wasser 
steht der Grundwasserbildung zur 
Verfügung. 

h) der eingesetzten Techni-
ken und Stoffe 

keine keine • Planung und Ausführung nach 
dem Stand der Technik 



Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Tannenweg" in 
09456 Annaberg-Buchholz OT Geyersdorf, Fl.-Nr. 452/21  
      Seite 51 von 60 
 

 

INGENIEURBÜRO HOCH- UND TIEFBAU GMBH ANNABERG, SITZ SEHMATAL 
 
Straße der Freundschaft 1    Tel.:03733 69040 
09465 Sehmatal-Sehma    Fax: 03733 66900 

 

3. Beschreibung der geplanten 
Maßnahmen, mit denen fest-
gestellte erhebliche nachtei-
lige Umweltauswirkungen 
während der Bau- oder Be-
triebsphase vermieden, ver-
hindert, verringert oder so-
weit möglich ausgeglichen 
werden sollen sowie geplan-
te Überwachungsmaßnah-
men.  

Bauphase • Versickerungsnachweise nach 
Arbeitsblatt DWA-A 138 im Bauan-
trag  

• -Der Drosselabfluss bei Starknie-
derschlagsereignissen ist durch 
die Bauherren im Bauantrag nach-
zuweisen.  

• -Festsetzung versickerungsfähiger 
Beläge für Nebenflächen 

Betriebsphase • kein bzw. minimierter Einsatz von 
Pestiziden  

• -Mechanische Schneeberäumung, 
Abstumpfen mit Splitt und Sand 

geplante Überwa-
chungsmaßnahmen 

• Planung und Ausführung nach 
dem Stand der Technik  

• -Bauüberwachung  

4. in Betracht kommende an-
derweitige Planungsmöglich-
keiten, wobei die Ziele und 
der räumliche Geltungsbe-
reich des Bauleitplans zu 
berücksichtigen sind, und die 
Angabe der wesentlichen 
Gründe für die getroffene 
Wahl;  

Planungsalternativen • keine 

Begründung • Priorität der Befriedigung eines 
spezifischen Wohnbedarfs im Mit-
telzentrum Annaberg-Buchholz  

• Bei der Realisierung des Vorha-
bens ist mit keiner Verschlechte-
rung auf den Wasserhaushalt zu 
rechnen. 
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(6) Schutzgut Luft und Klima  

1. Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands  

Beschreibung des derzeitigen 
Umweltzustands 

Intensiv genutzte Ackerfläche, ohne Gehölzbestand 

Voraussichtliche erhebliche 
Beeinflussung durch die Pla-
nung 

keine erheblichen Auswirkungen aufgrund nicht abriegelnder 
Bebauung, klimaschutzgerechter Energieversorgung und 
Verbot fester fossiler Brennstoffe  

Entwicklung des Umweltzu-
stands bei Nichtdurchführung 
der Planung 

Weiterbewirtschaftung intensiv genutzte Ackerfläche 

2. Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung  

 

Beschreibung der Auswirkun-
gen während der Bau- und 
Betriebsphase infolge: 

Schutzgutbetroffenheit  
Begründung sowie Vermeidungs-, 
Minimierungs- und Kompensations-
maßnahmen 

Bauphase Betriebs-
phase 

a) des Baus und des Vorhan-
denseins des geplanten Vor-
habens 

keine keine • bei Einhaltung der Regeln der 
Technik nicht zu besorgen  

• Verbrennungsverbot fester fossiler 
Brennstoffe minimiert Luftschad-
stoffbelastung 

b) der Nutzung natürlicher 
Ressourcen, insbesondere 
Fläche, Boden, Wasser, Tie-
re, Pflanzen und biologische 
Vielfalt, wobei soweit möglich 
die nachhaltige Verfügbarkeit 
dieser Ressourcen zu be-
rücksichtigen ist, 

keine keine • bei Einhaltung der Regeln der 
Technik nicht zu besorgen  

• festgesetzte Begrünung unter-
stützt natürlichen Ressourcen-
haushalt 

c) der Art und Menge an 
Emissionen von Schad-
stoffen, Lärm, Erschütterun-
gen, Licht, Wärme und Strah-
lung sowie der Verursachung 
von Belästigungen,  

keine keine • bei Einhaltung der Regeln der 
Technik nicht zu besorgen  

• Begrünungspflichten  

d) der Art und Menge der er-
zeugten Abfälle und ihrer Be-
seitigung und Verwertung 

keine keine • bei Planung und Ausführung nach 
dem Stand der Technik nicht zu 
besorgen  

• -insbesondere auch kein Schad-
stoffeintrag in die Luft 

e) der Risiken für die mensch-
liche Gesundheit,  
das kulturelle Erbe oder die 
Umwelt (zum Beispiel durch 
Unfälle oder Katastrophen), 

  •  
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 f) der Kumulierung mit den 
Auswirkungen von Vorhaben 
benachbarter Plangebiete 
unter Berücksichtigung etwai-
ger bestehender Umweltprob-
leme in Bezug auf möglicher-
weise betroffene Gebiete mit 
spezieller Umwelt-relevanz 
oder auf die Nutzung von na-
türlichen Ressourcen, 

keine keine • keine Kumulierungsvermutung, da 
geringe, ortsübliche Nutzungsma-
ße festgesetzt sind 

g) der Auswirkungen der ge-
planten Vorhaben auf das 
Klima (zum Beispiel Art und 
Ausmaß der Treibhaus-
gasemissionen) und der An-
fälligkeit der geplanten Vor-
haben gegenüber den Folgen 
des Klimawandels, 

keine positiv • bei Planung und Ausführung nach 
dem Stand der Technik nicht zu 
befürchten 

• insbesondere Beachtung der 
Energieeinsparverordnung   

• hoher neuer Grünflächenanteil 
wirkt sich positiv auf das Klima aus 

h) der eingesetzten Techni-
ken und Stoffe 

keine keine • Planung und Ausführung nach 
dem Stand der Technik 

3. Beschreibung der geplanten 
Maßnahmen, mit denen fest-
gestellte erhebliche nachteili-
ge Umweltauswirkungen wäh-
rend der Bau- oder Betriebs-
phase vermieden, verhindert, 
verringert oder soweit möglich 
ausgeglichen werden sollen 
sowie geplante Überwa-
chungsmaßnahmen.  

Bauphase • Einhaltung der Regeln der Technik 

Betriebsphase • Verbrennungsverbot fester fossiler 
Brennstoffe  

• -Nutzung alternativer Energie ent-
sprechend Festsetzungsrahmen 

geplante Überwa-
chungsmaßnahmen 

• -Bauüberwachung  

• Regelmäßige Abgasmessung auf 
Basis der Bundes-Kehr- und 
Überprüfungsordnung (Bundes-
KÜO) und der Ersten Verordnung 
zur Durchführung des Bundes 
Immissionsschutzgesetzes (1. 
BImSchV) 

4. in Betracht kommende an-
derweitige Planungsmöglich-
keiten, wobei die Ziele und 
der räumliche Geltungsbe-
reich des Bauleitplans zu be-
rücksichtigen sind, und die 
Angabe der wesentlichen 
Gründe für die getroffene 
Wahl;  

Planungsalternativen • keine 

Begründung •  Priorität der Befriedigung eines 
spezifischen Wohnbedarfs im Mit-
telzentrum Annaberg-Buchholz  

• Bei der Realisierung des Vorha-
bens ist mit keiner klimatischen 
Verschlechterung zu rechnen. 
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(7) Schutzgut Landschaft, biologische Vielfalt und Landschaftsbild  

1. Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands  

Beschreibung des derzeitigen 
Umweltzustands 

Intensiv genutzte Ackerfläche 

Voraussichtliche erhebliche 
Beeinflussung durch die Pla-
nung 

nur geringe Auswirkungen aufgrund lockerer Bebauung 

Entwicklung des Umweltzu-
stands bei Nichtdurchführung 
der Planung 

Weiterbewirtschaftung intensiv genutzte Ackerfläche 

2. Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung  

 

Beschreibung der Auswirkun-
gen während der Bau- und 
Betriebsphase infolge: 

Schutzgutbetroffenheit  
Begründung sowie Vermeidungs-, 
Minimierungs- und Kompensations-
maßnahmen 

Bauphase Betriebs-
phase 

a) des Baus und des Vorhan-
denseins des geplanten Vor-
habens 

keine keine •  geplante Kubaturen stören das 
typische Landschaftsbild nicht  

b) der Nutzung natürlicher 
Ressourcen, insbesondere 
Fläche, Boden, Wasser, Tie-
re, Pflanzen und biologische 
Vielfalt, wobei soweit möglich 
die nachhaltige Verfügbarkeit 
dieser Ressourcen zu be-
rücksichtigen ist, 

keine keine •  Aufgrund der umgebenden Sied-
lungsbebauung an den vorhande-
nen Straßen wird eine Lücke im 
Siedlungsgrundriss geschlossen  

• Festgesetzte Nutzungsmaße und 
Bauweise minimieren den Eingriff 

c) der Art und Menge an 
Emissionen von Schad-
stoffen, Lärm, Erschütterun-
gen, Licht, Wärme und Strah-
lung sowie der Verursachung 
von Belästigungen,  

keine keine •  Evt. das Landschaftsbild störende 
Lichtemissionen wurden durch 
bauordnungsrechtliche Regelun-
gen minimiert  

d) der Art und Menge der er-
zeugten Abfälle und ihrer Be-
seitigung und Verwertung 

keine keine • bei Planung und Ausführung nach 
dem Stand der Technik nicht zu 
befürchten  

• insbesondere auch keine Land-
schaftsvermüllung 

e) der Risiken für die mensch-
liche Gesundheit,  
das kulturelle Erbe oder die 
Umwelt (zum Beispiel durch 
Unfälle oder Katastrophen), 
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 f) der Kumulierung mit den 
Auswirkungen von Vorhaben 
benachbarter Plangebiete 
unter Berücksichtigung etwai-
ger bestehender Umweltprob-
leme in Bezug auf möglicher-
weise betroffene Gebiete mit 
spezieller Umwelt-relevanz 
oder auf die Nutzung von na-
türlichen Ressourcen, 

keine keine • keine Kumulierungsvermutung, da 
ein vollständiges Einfügen ge-
währleistet wird 

g) der Auswirkungen der ge-
planten Vorhaben auf das 
Klima (zum Beispiel Art und 
Ausmaß der Treibhaus-
gasemissionen) und der An-
fälligkeit der geplanten Vor-
haben gegenüber den Folgen 
des Klimawandels, 

keine keine • klimaschutzgerechte Vorhaben-
realisierung, z.B. zur Nutzung al-
ternativer Energie, wurde auf die 
Bautradition und das Landschafts-
bild abgestimmt  

h) der eingesetzten Techni-
ken und Stoffe 

keine keine • Planung und Ausführung nach 
dem Stand der Technik 

3. Beschreibung der geplanten 
Maßnahmen, mit denen fest-
gestellte erhebliche nachteili-
ge Umweltauswirkungen wäh-
rend der Bau- oder Betriebs-
phase vermieden, verhindert, 
verringert oder soweit möglich 
ausgeglichen werden sollen 
sowie geplante Überwa-
chungsmaßnahmen.  

Bauphase • Einhaltung festgesetzter Nut-
zungsmaße (GRZ 0,3)  

• Beachtung bauordnungsrechtli-
cher Festsetzungen, u.a. zu Fas-
saden- und Dachfarbe, Einfrie-
dungsgestaltung 

Betriebsphase • regelmäßige Werterhaltungsmaß-
nahmen  

• -Erhalt einer landschaftsgerechten 
Bepflanzung / Vorgartengestaltung 

geplante Überwa-
chungsmaßnahmen 

• -Bauüberwachung  

4. in Betracht kommende an-
derweitige Planungsmöglich-
keiten, wobei die Ziele und 
der räumliche Geltungsbe-
reich des Bauleitplans zu be-
rücksichtigen sind, und die 
Angabe der wesentlichen 
Gründe für die getroffene 
Wahl;  

Planungsalternativen • keine 

Begründung • Lockere Bebauung mit attraktiven 
Flächengrößen 

• Priorität der Befriedigung eines 
spezifischen Wohnbedarfs im Mit-
telzentrum Annaberg-Buchholz  
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(8) Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter  

1. Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands  

Beschreibung des derzeitigen 
Umweltzustands 

Intensiv genutzte Ackerfläche, keine Belästigungen ausge-
hend 

Voraussichtliche erhebliche 
Beeinflussung durch die Pla-
nung 

erhebliche Auswirkungen aufgrund dauerhaften, nicht exis-
tenzbedrohenden Verlustes landwirtschaftlicher Nutzfläche 

Entwicklung des Umweltzu-
stands bei Nichtdurchführung 
der Planung 

Weiterbewirtschaftung intensiv genutzte Ackerfläche 

2. Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung  

 

Beschreibung der Auswirkun-
gen während der Bau- und 
Betriebsphase infolge: 

Schutzgutbetroffenheit  
Begründung sowie Vermeidungs-, 
Minimierungs- und Kompensati-
onsmaßnahmen 

Bauphase Betriebs-
phase 

des Baus und des Vorhan-
denseins des geplanten Vor-
habens 

mittlere keine • -keine vom Vorhaben beeinfluss-
te Baudenkmale vorhanden  

• dauerhafter Entzug landwirt-
schaftlicher Nutzfläche, jedoch 
rechtlich vorbereitet und nicht 
existenzbedrohend 

der Nutzung natürlicher Res-
sourcen, insbesondere Flä-
che, Boden, Wasser, Tiere, 
Pflanzen und biologische Viel-
falt, wobei soweit möglich die 
nachhaltige Verfügbarkeit 
dieser Ressourcen zu be-
rücksichtigen ist, 

mittlere keine •  Umwandlung zur Siedlungsflä-
che nur mit großem Aufwand re-
versibel 

der Art und Menge an Emis-
sionen von Schad-stoffen, 
Lärm, Erschütterungen, Licht, 
Wärme und Strahlung sowie 
der Verursachung von Beläs-
tigungen,  

keine keine • keine Betroffenheit des näheren 
Umfeldes erkennbar 

der Art und Menge der er-
zeugten Abfälle und ihrer Be-
seitigung und Verwertung 

keine keine • bei Planung und Ausführung 
nach dem Stand der Technik 
nicht zu besorgen  

• -insbesondere auch keine Land-
schaftsvermüllung 
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der Risiken für die menschli-
che Gesundheit,  
das kulturelle Erbe oder die 
Umwelt (zum Beispiel durch 
Unfälle oder Katastrophen), 

   

 der Kumulierung mit den 
Auswirkungen von Vorhaben 
benachbarter Plangebiete 
unter Berücksichtigung etwai-
ger bestehender Umweltprob-
leme in Bezug auf möglicher-
weise betroffene Gebiete mit 
spezieller Umwelt-relevanz 
oder auf die Nutzung von na-
türlichen Ressourcen, 

keine keine • Kumulierung des Entzugs land-
wirtschaftlicher Nutzfläche ist 
derzeit nicht erkennbar 

der Auswirkungen der geplan-
ten Vorhaben auf das Klima 
(zum Beispiel Art und Aus-
maß der Treibhausgasemissi-
onen) und der Anfälligkeit der 
geplanten Vorhaben gegen-
über den Folgen des Klima-
wandels, 

   

der eingesetzten Techniken 
und Stoffe 

keine keine • Planung und Ausführung nach 
dem Stand der Technik 

3. Beschreibung der geplanten 
Maßnahmen, mit denen fest-
gestellte erhebliche nachteili-
ge Umweltauswirkungen wäh-
rend der Bau- oder Betriebs-
phase vermieden, verhindert, 
verringert oder soweit möglich 
ausgeglichen werden sollen 
sowie geplante Überwa-
chungsmaßnahmen.  

Bauphase • Flächenbeanspruch vor Bewirt-
schaftung der Ackerfläche 

Betriebsphase  

geplante Überwa-
chungsmaßnahmen 

• -Bauüberwachung  

4. in Betracht kommende an-
derweitige Planungsmöglich-
keiten, wobei die Ziele und 
der räumliche Geltungsbe-
reich des Bauleitplans zu be-
rücksichtigen sind, und die 
Angabe der wesentlichen 
Gründe für die getroffene 
Wahl;  

Planungsalternativen • keine 

Begründung • Priorität der Befriedigung eines 
spezifischen Wohnbedarfs im 
Mittelzentrum Annaberg-
Buchholz  
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(9) Wechselwirkungen zwischen Schutzgütern  
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Mensch, seine Ge-
sundheit / Bevölke-
rung insgesamt  

       

Tiere, Pflanzen und 
biologische Vielfalt 

       

Fläche und Boden         
Wasser        
Luft und Klima        
Landschaft und 
Landschaftsbild  

       

 
 positiv  negativ  neutral 

 
 
Fazit:  
Erhebliche planbedingte Eingriffe betreffen die Schutzgüter Fläche / Boden und Wasser, 
und zwar bereits in der Bauphase. Diese können Vor-Ort durch die Anlage der Grünfläche 
einschl. Baumbestand voll ausgeglichen werden. Mittlere Eingriffe betreffen die Schutzgü-
ter Pflanzen und Tiere infolge Zurückdrängung durch eine Siedlungsbebauung. Gleichzei-
tig entstehen, anstelle der für das Ackerland typischen Habitate, neue vielfältige Pflanzen- 
und Tierlebensräume. In Verbindung mit festgesetzten Artenschutzmaßnahmen können 
artenschutzrechtliche Konflikte vermieden werden und Verbotstatbestände gegenüber §44 
Abs.1 Nr.4 BNatSchG sind nicht zu prognostizieren. Der Verlust an landwirtschaftlicher 
Nutzfläche ist praktisch unvermeidbar jedoch nicht existenzbedrohend, weshalb hier eine 
mittlere Beeinträchtigung prognostiziert wird. Alle anderen Schutzgüter erfahren keine vor-
hersehbaren Beeinträchtigungen, wenn Planung, Bauausführung und Betrieb dem Stand 
der Technik folgend realisiert werden. Es sind infolge von Wechselwirkungen kumulativ 
keine zusätzlichen erheblichen Beeinträchtigungen zu prognostizieren.  
 

3 Bewertung des Eingriffs und Ausgleichsmaßnahmen  

 
Da das Vorhaben gemäß §1a BauGB einen Eingriff in Natur und Landschaft darstellt, wird 
auf der Grundlage konkreter Flächenbilanzen mit Darstellung des Vor- und Nacheingriffs-
zustandes eine Eingriffs-Ausgleich-Bilanzierung basierend auf der „Handlungsempfehlung 
zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen im Freistaat Sachsen“ (Stand: Juli 2003, 
aktualisiert: Mai 2009) für das Plangebiet durchgeführt.  



Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Tannenweg" in 
09456 Annaberg-Buchholz OT Geyersdorf, Fl.-Nr. 452/21  
      Seite 59 von 60 
 

 

INGENIEURBÜRO HOCH- UND TIEFBAU GMBH ANNABERG, SITZ SEHMATAL 
 
Straße der Freundschaft 1    Tel.:03733 69040 
09465 Sehmatal-Sehma    Fax: 03733 66900 

 

 
Die Bewertung wird im Biotopwertverfahren, das den Biotopwert vor und nach dem Eingriff 
vergleicht und hieraus den Ausgleichsbedarf ableitet, durchgeführt.  
 
Der Ausgleich soll nach Möglichkeit innerhalb des Planungsgebietes geschaffen werden. 
 

Biotoptypen   Menge Ausgangswert  Gesamtpunkte  

    m² / Stück 
Punkte je Ein-

heit   
          
Gesamtwert vor Eingriff         
Straße, Weg (teilversiegelt)   986 2 1972 
intensiv genutzter Acker   4439 5 22195 
  Summe 5425    24167 
          

Gesamtwert nach Eingriff / 
Planungszustand         
Straße vollversiegelt   268 0 0 

Straße, Weg wasserdurchläs-
sige Befestigung (Bankette)   51 3 153 
Straße, Weg (teilversiegelt)   520 2 1040 
Platz versiegelt (Müllplatz)   41 0 0 
Wohngebäude   552 0 0 
Garagen   26 0 0 
wasserdurchlässiges Pflaster   412 2 824 
sonstige Grünfläche / Freiflä-
che   3498 10 34980 
  Gesamtfläche  5368     
Baumpflanzungen   10 23 230 
  Gesamtwert     37227  
          
Ausgleichsbilanz       1,54  
          

 

Durch die großzügige Schaffung von Gartenland bzw. begrünter Freifläche einschl. der 10 
Einzelbaumpflanzungen kommt es zu einer deutlichen Aufwertung gegenüber dem Aus-
gangsbestand. Weitere Kompensationsmaßnahmen sind nicht erforderlich. 
 
Der naturschutzrechtliche Eingriffsausgleich ist mit einer Ausgleichsbilanz von 1,54 voll-
ständig erbracht.  
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4 Zusätzliche Angaben 

 

4.1 Kenntnisse 

Die Bewertungen und Prognosen basieren auf dem gegenwärtigen Kenntnisstand zum 
Vorhaben und wurden unter Berücksichtigung geltender Gesetzlichkeiten sowie  
der durchgeführten Vor-Ort-Erfassung vom Mai 2023 getroffen.  
 
Bezüglich der Lösung für die Niederschlagswasserbeseitigung wurde dem Konzept der 
dezentralen Regenwasserversickerung der Vorzug gegenüber einer zentralen Regenrück-
halteeinrichtung wie z.B. ein Regenrückhaltebecken, sowohl aus ökologischen als auch 
aus wirtschaftlichen Gründen gegeben.  
 

4.2 Maßnahmen zur Überwachung der Umweltauswirkunge n  

Die Kommune, die zuständigen Behörden und die Öffentlichkeit nehmen die erforderlichen 
Kontroll- und Monitorfunktionen wahr. Die zu vertretenden Belange des Umweltschutzes 
und die Fragen der Umweltüberwachung sind in das Monitoring einzubeziehen.  
 
Die Bauüberwachung schließt eine umweltgerechte Ausführung aller Arbeiten nach dem 
Stand der Technik eigenverantwortlich (Bauherrenpflichten) unabhängig von staatlichen 
Überwachungsinstanzen ein.  
 
Die plankonforme und qualitätsgerechte Durchführung der Maßnahmen zum naturschutz-
rechtlichen Eingriffsausgleich ist von den zuständigen Ämtern nach Abschluss festzustel-
len. Die in der Satzung festgesetzten Bepflanzungen sind dauerhaft zu pflegen und zu er-
halten und bei Abgang zu ersetzen.  
 


